
• ' Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 	 Aktenzeichen: BKS-12/3005-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

gegenüber der badenova-Netz GmbH, Tullastr. 61, 79108 Freiburg, vertreten durch 

die Geschäftsführung, 

- Netzbetreiber ­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 08.08.2014 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01.01.2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not­

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 27.03.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 26.04.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 06.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur­

den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz-
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betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Methoden gemäß Anla­

ge 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 

dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni-
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gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern. 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden, weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen, dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das "Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vergehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden. Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig, in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten. 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden, so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 
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- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden. 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 05.11.2013 Gele­

genheit gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 17.01.2014 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Sie entscheidet gemäß § 59 EnWG durch die Beschlusskammer. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 
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Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten {Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

1
EO t = KA dnb. t + (KA vnb.o + (1- V 1)· KA b,o )· ( VPI - PF 1) ·EF t + Q t + (VK 1- VK o) +St 

VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb,t). die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KAvnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KAb,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF t) nach § 1 O ARegV, das Quali­

tätselement (Q t) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (St) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 
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2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus. der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla· 

gen 1bis3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 
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2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenantelle nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o = (GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermlttlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der§§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un­

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des§ 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu§ 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 
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der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweiligen 

Effizienz führen. Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes "doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu § 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

Frontierunternehmen). 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four'' gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach§ 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler­

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 

effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 
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eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach§ 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 

Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen An­

lage 5 ausgewiesen. 
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2.3.1.2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1.2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 

§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. 	 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra-
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fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 


Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 


Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Belastbar­


keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame­


ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 


§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 


mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm­


bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 


nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 


Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 


ARegV insbesondere sein: 


1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energie. 

In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. 	 Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. 	 zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf-
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gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S.7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück­

sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern, wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Seite 17 von 34 



enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 1 O ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• Stromkreislänge HS- Kabel 

• Stromkreislänge MS - Kabel 

• Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• Anschlusspunkte 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Zählpunkte 

• Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• Versorgte Fläche NS 

• Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter "Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 
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Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 


Der verwendete Parameter "Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 


Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 


MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 


ermittelt. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 


werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­


te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 


Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 


die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 


Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 


in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 


dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­


trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 


stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 


Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 


des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 


der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 


verwendet. 


Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 


ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 
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Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Anschlusspunkte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt­

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol­

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 
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an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin­

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden ­

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 


Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 


die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­


messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­


stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 


Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 


der Netzebene NS berücksichtigt. 


Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­


alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­


naten (bezogen auf den 31.12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 


steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 


in Betrieb genommen werden kann. 


Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­


betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­


rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 


wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 


Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 


Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 


Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Zählpunkte: 


„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 


wird. Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 


Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 


Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­


schlossenen Geschäftsjahres. 
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Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 


Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­


gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 


die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­


schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 


Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­


zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­


oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 


Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­


zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­


derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 


Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 


auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 


Versorgte Fläche NS: 


Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­


schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­


sorgt wird. Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 


Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 


Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche ("Gebäude und Freiflächen 


(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze 


(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 


Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­


rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 


der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­


schlossenen Gebiete. 


Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 


Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 


Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 
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Stromkreislänge NS: 


Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­


länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka­


bel) in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­


che Länge in km zu ermitteln. 


Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem b.undesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in Anlage ABM (Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics I SUMICSID). 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA} Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz-
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werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes (§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst(§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 
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Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE­

TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 

Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, 

(http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menüpunkten: Beschlusskammern ... 

Beschlusskammer 8 ..,.. Aktuelles ... Gutachten Effizienzvergleich für Verteilernetzbe­

treiber Strom). 

2.3.2. Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9. 
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2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 o) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb,o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. 	 Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. 	 Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den §§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V t) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in-
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nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t Vt 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011 . Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI 1 /VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß§ 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann . 
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Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen}: 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106, 1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015} wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1 , 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

Jahr VPl 1 /VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5.99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2013 bis 2018 berücksichtigt. 
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2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor {PF t)­

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PFt als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

{PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1 + 0,015) At -1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach§ 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern.§ 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 1 O ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz-
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leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q t). Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß§ 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Anderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 
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III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach§ 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 4, 6 

bis 11 und 13, S. 2 und 3 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß§ 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 
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ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis A5 sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 08.08.2014 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

~ 
Rainer Sender Wolfgang Wetzl 
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Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus, 

der Aufwands- und Vergleichsparameter 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erl6sobergrenze, 


Feststellung der Aufwands- und Verglalchsparameter 


o. Vorbemerkung 

Die zweite Regulerungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV Im vor1etzten Kalenderjahr vor Beginn der Regule­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschafts­

jahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalende~ahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde Hegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011. 

zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolftlsche Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natorflche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz, he Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Skuatlon 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Mlrkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbflden warden. funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

FQr die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen ErlOsobergrenzen 

fOr die zweite Regulierungsperiode Strem sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV 1. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß§ 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandagleichen Kosten 

nach§ 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach§ 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­

schen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindemden Erlöse und 



Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 1 O StromNEV zu 

berücksichtigen. 

Bllanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­

gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 

1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 

nach einstellen würden (vgl.§ 21Abs.2 S. 2 EnWG): 

.Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen mOssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­

ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­

gesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 

dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich Ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden: 

1. Aufwandsglelche Kosten 

1.0. Allgemelnes 


Gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsglelche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestirrvnung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen fOr die ElektrizitätsDbertragung und Elektrizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von § 3 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. 


StromNEV statuiert, ist dabei die BerOcksichtlgung von Plankosten und -erlösen aus­


geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Ertrage, die dem Grunde oder der Höhe nach 


auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprofung 


bezieht, sind gem. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 


a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 
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Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nic~t 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen UntemehmensaktivitAten zu­

zuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be­

rOcksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsachlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgange sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts­

ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener 

Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VWVfG) stehen insoweit Obliegen­

heiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermit­

lungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa­

chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene Ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79107, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 (V) und 

BGH, EnVR 6/08). 

b) SchlOaselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen fassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte SchlDsselung dem Elektrizitlt&Obertragungs- oder Elektrizitiitsvertei­

lemetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind fllr sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und voHstandig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig, sofern diese sachlidl geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten SchlOsselung kann durch Schlüssel gestOtzt 

werden, die eine mögltchst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­
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teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen. als Umsatz­

oder GewinnschlOssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch sachge­

rechtere SchlOsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschlft&jahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Übertegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm

ten Geschäftsjahres als Grundlage fOr die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich isl (vgl. BGH, EnVR 48110 - .EnBW Re­

gional AG11
). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage fOr die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es fst insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsglelche Kosten 


Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­


zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­


bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 


Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Sonst würden dem Effizi­


enzvergleich womöglich auch nur ineffiziente Kosten zugeführt, deren lnefrizlenz im 


Vergleich untereinander nicht identifizierbar wäre. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 Strom­


NEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammenballung 


mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen aus Gründen der ggf. fOnfmali­


gen Berücksichtigung in die Kalkulation Eingang finden. 


Die Berücksichtigung von Plankosten und -ertösen ist gern.§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS Strom­

­
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NEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsni-­

veaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die auf 

einer Besonderheit des Geschaftsjahres beruhen, sind gern.§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV Kosten dem 

Grunde oder der Hohe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen; 

auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des Au&­

gangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (ROckstellungan) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintrsten Unsi­

cherheit herrscht gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsglelche Kosten gemäß §4 

und§ 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 

OberfOhrt. Dementsprechend können Zufllhrungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angese1zt werden. Nicht erfolgswirksame Verbrauche von Rückstellungen 

kOnnen nicht angesetzt werden. 
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1.1. Materialkosten 

1.1.1. Aufwendungen fOr Roh-, HIJfs. und Betrtebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergle 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsrau­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energievensorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die Im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 1 O Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. Dieser fließt bei der Be­

stimmung der Aufwandsparameter des Effizienzvergleichs gemAß §§ 12 - 14 ARegV 

mit ein. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die Verlustenergiemengen effizient ermittelt worden sind. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgefOhrt. Die Stichprobe, Ober die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge je eingespeiste Jahresarbeit herangezogen. 

Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind ggf. durch Konfidenzintervalle er­

höht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist sie zu folgendem Zielkorridor ge­

langt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS l< 0,5 %]; MS [< 1,0 %]: MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %Il. 
Wird der Zielkorridor Obenschritten, so sind die entsprechenden Mengen nicht be­

rOcksichtigungsfähig, es sei denn, der Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass 

die Verlustmengen tatsächlich angefallen sind und die Überschreitung des Zlelkorri­

dons nicht auf 1nefßzienzen beruht. 

Die Berechnung der Verlustenergiekosten wird in der folgenden Tabelle verdeutlicht. 
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Die angegebene Kostenposition in Höhe von 2.529.231 € ist gemindert um 85.984 € 

mit 2.443.248 €anzusetzen. 

1.1.1.2. Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 
Erzeugungsanlagen 
Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG­

Wllzungsmechanismus sowie die Entgelte fOr dezentrale Einspeisung gemäß§ 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. Nach EEG (exkluslve Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare~Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass der nach dem Gesetz auf­

genommene und vergütete Strom aus Erneuerbaren Energien bundesweit gleichmä­

ßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG-Wllzungsmechanismus sichergestellt. Der 

Verteilemetzbetreiber nimmt den von der EEG-Anlage produzierten Strom ab und 

vergütet ihn nach den im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen 

Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der Verteilemetzbetreiber den EEG-Strom weiter 

an den regelzonenverantwortllchen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB} und erhält von 

diesem einen finanziellen Ausgleich. Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Be­

treiber von EEG-Anlagen entsprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Aus­

gleich. 

Bei Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­

lagen nach EEG handeH es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussba­

re Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1AR.egV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.1.2.2. Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­
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mäßlgung der KWK-G-FOrderung ist lnnerflalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren impJementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den In diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber '(ONB) ist seinerseits zur Zahlung des· KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilemetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Ober- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei in Zeitverlauf 

aus. 

Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 


Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 


lediglich den KWK-Zuschlag vergDtet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­


lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­


Zuschlags verpflichtet. 


Bel Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsan­


lagen nach KWKG handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteil~ gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 1 ARegV (vgl Kapitel 7). 


1.1.1.2.3. Nach § 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt1 das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder UmR 

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berDcksichtigen. 

Der Ansatz der venniedenen Netzentgelte ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Bei Auf

wendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

nach § 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 5.1 Nr. 8 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

­
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1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 


Die Aufwendungen filr Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­


digungszahlungen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 


bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­


stabe a EEG in die Einspelseleistung von Stromerzeugungsanlagen. die nach dem 


EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzaberlas­


tung zu beseitigen. Die von der Regelung nach§ 11 EEG betroffenen Betreiber von 


Stromerzeugungsanlagen erhalten hlerfOr eine Entschädigung. 


1.1.1.3. Betriebsverbrauch 


Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetriebllchen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatslchlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine Oberhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 


Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemaß 


FSV Verlustenergie des Jahres 2011 heranzuziehen. 


1.1.1.4. Aufwendungen fOr Diffarenz-Bilanzkrelse bzw. Aufwendungen fOr 
den Ausglelch von Abweichungen bei Standardlastprofilen 
Betreiber wn Elektrizitätsverteilemetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 

aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 


der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­


gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­


treiber von Elektrizitätsverteilernetzen Wählen zwischen dem synthetischen oder dem 


analytischen Verfahren. 


Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhandler die erwarte· 


ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­


rechnungen des Verteilemetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 


analytische Lastprofil hat fOr den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­


kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­


hen keine Kosten filr den Netznutzer. 


Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­


kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 


Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 


synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabvlelchung. 
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Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 


abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 


Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­


ten auf die Händler Dberwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­


den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob Oberhaupt 


Kosten für diese Position in den Netzentgelten berDcksichtigt werden können. 


Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 


Kosten als auch Erlöse generiert werden können. Je nachdem, ob der Differenzbi­


tanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die Oberschüssige Energie verkauft oder 


die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 


wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses grOßer ist als die 


Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 


wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­


von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­


sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­


gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­


gangsniveaus zu berücksichtigen. Die angegebene KostenposJtlon rst daher nicht 


anerker:mungsflhig. 


1.1.1.5. Sonstiges 


Bei den angegebenen Kosten in Höhe von - handelt es sich um weitere 


Kosten des Differenzbilanzausgleichs. Analog zu den Kosten im Unterpunkt 1.1.1.4. 


sind diese nicht aner1c:ennungsfähig. 


1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 


Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun~ 


gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Au1Wendungen für Blindstrom, fQr Dberlassene 


Netzinfrastruktur, fDr singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­


triebsführung und fOr durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­


gen dargestellt. 


1.1.2.1. AufWendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 


Der Ansatz der AufWendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­


ge 1 ersichtlich. Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich 
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dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 

Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.} 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1.1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.) 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazitit 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erl6sobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen. der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber fOr die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

Bei Aufwendungen fOr Netzreservekapazltat handelt es sich dem Grunde nach um 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV (vgl. Ka­

pitel 7). 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaklng) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den FäHen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen fDr die Anwendung des§ 14 Abs. 2 S. 3 S1romNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 
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Bei Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV {Pancaking) handelt es sich dem 

Grunde nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 

ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsaeitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

Transfonnatlon verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­
löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bef der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

Bei Aufwendungen fOr unterspannungsseitige Messung handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 ARegV 

(vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.2. Aufwendungen fDr Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf {induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte Ober­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25„ d.h. Wirkleistung= 90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. Bei Aufwendun­

gen fOr Blindstrom handelt es sich dem Grunde nach um vorgelagerte Netzkosten im 

Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.1.2.3. Aufwendungen fQr überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position ,,Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktut sind regelmä­

ßig die sog. Pachtentgelte filr die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag•) vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten {„Pachtzins•) sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, wie sie anfielen, 
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wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). FOr die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berOcksichtlgen. Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten sind die eingereichten Verpächterbögen. Der Netzbetreiber 

hat In der genannten Position Aufwendungen in Höhe von 16.201.964 E geltend ge­

macht. Hiervon sind 14.248.185 E anzuerkennen. Somit wird In dieser Position eine 

Kürzung von 1.953. 779 € vorgenommen. Die Herteitung der genannten anerken­

nungaflhigen Kosten sind Kapitel 6 zu entnehmen. 

1.1.2.4. Aufwendungen Mr singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach§ 19 Abs. 3 StromNEV wird fOr bestimmte Anschlusssituationen (slngullr ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn .ein Netznutzer sämUiche In einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzr. Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der Ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird -nach den ge-­

setzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines .angemessenen Entgetts• - eine Vergü­

tung festgelegt. Dieses ist Individuell und unabhlngig vom Verbrauch und daher als 

Pachtentgelt zu interpretieren. Darin gehen wie bei Pachtentgelten die Kosten fOr 

Betrieb, Wartung, Instandhaltung, Kapitaldienst und jederzeitige Erneuerung ein. 

Bel Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde 

nach um vorgelagerte Netzkosten Im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

1.1.2.5. Aufwendungen fOr durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmAßlg Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. 5a StromNEV maxmal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen, wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen WOrde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig grOß­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6 b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstlbe nach der stromNEV. 
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Darüber hinaus müssen die Dlenstleistungsvertrage einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten VergOtungssAtze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber In 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstlelstungsauttragen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseltig natürlich nicht 

den Wert Obersteigen, der zuvor bei 

~ 

eigener Bewirtschaftung durchgriff. 

Die angegebene Kostenposition in Höhe von - € Ist gemindert um 

anzusetzen. Die Herleitung der Kürzung kann Kapitel 6

entnommen werden. Die Kürzung besteht aus den PrOfun sfeststellun en für . die 

Dienstleister E-Maks, Regiodata und Badenlt In Höhe von E so-­

wi~€. Zusätzlich wurde hier eine KOrzung von~im DiensUeister 

Badenova AG & Co. KG angerechnet Die Gesamtkorzung beim Dienstleister: Ba­

denova AG & Co. KG von - € wurde hier zwischen Position 1.1.2.5 mit 

- €und 1.1.2.6. mit-~ geschlOsselt, da nur ein Dienstleisterbogen 

fOr beide Dienstleistungen geliefert wurde und daher sowohl die Dlenstleistert<osten 

als auch die Dienstleistert<Orzungen nicht eindeutig den einzelnen Leistungen zuge­

ordnet werden konnten. 

mtl'- € 

1.1.2.6. Aufwendungen fOr durch Dritte erbrachte Wartungs- und Instand­

haltungslelstungen 


Für die Aufwendungen fOr durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleis­


tungen sind die gleichen Maßstabe heranzuziehen wie fOr Aufwendungen fOr durch 


Dritte erbrachte Betriebsführung. Es gelten daher die Ausführungen zu 1.1.2.5 ent­


sprechend. 


In Position 1.2.6. wurden vom Netzbetreiber Wartungs- und lnstandhaltungsaufwen­


dungen des Dienstleisters Badenova Co. KG zum Ansatz gebracht. Die angegebene 


Kostenposition in Höhe von.~ ist gemindert um.- '€ mit4

€ anzusetzen. Siehe hierzu Abschnitt 1.1.2.5. und Kapitel 6. 


1.2. Personalkosten 


Personalkosten setzen sich aus den Kosten für Gehälter und Löhne (Lohnkosten), 


aus den Kosten für soziale Aufwendungen gern. § 27511Nr.6b HGB (Arbeitgeberan­


teile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (AngesteHten-, Arbeiterren­


ten-, Knappschafts., Kranken-, Prlege-, Arbeitslosenversicherung)) und aus den frei­


willigen Personalnebenkosten gem. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB (Aufwendungen 


­

- 14 ­



fOr Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pensionskassen, 

Gratifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrichtungen, Aus­

gaben fOr kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglieder) zusammen. 

Personalkosten beziehen sich Immer auf einen Arbeitnehmer des Stromnetzbetrei­

bers und das Jahr 2011. 

1.2.1. L6hne und Gehälter 


Unter der Position Löhne und Gehälter werden die Bruttobeträge der Arbeitsentgelte 


zusammengefasst. Zu LOhnen und Gehlltern gehören alle Vergütungen, die die Be­


legschaftsmitglieder (Arbeiter und Angestellte) und Geschäftsführer sowie Mitglieder 


des Vorstands erhalten, glelchgOltig in welcher Fonn sie gewahrt werden, also auch 


Sachbezüge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchung von Löhnen und Gehll­


tern erfolgt auf bes. Aufwandskonten als Teil der Personalkosten. Belege fOr berech­


nete und gezahlte Löhne und Gehälter kOnnen Lohnlisten und Gehaltslisten sein. 


Der Betrag Ist in der Regel der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen, entwe­

der 

• 	 beim Gesamtkostenverfahren unter Personalaufwand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter sowie 

(2) soziale Abgaben und Aufwendungen fOr Altersversorgung und fOr Unter 

stotzung 

oder 

• 	 beim Umsatzkostenverfahren separiert aus den Positionen Herstellungskos­

ten, Vertriebs- und Verwaltungskosten. 

Kosten aus der Im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betrieb&- und Personalratstä­

tigkeit, Kosten aus der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 

Kosten von Betriebskindertagesstatten für Kinder der Im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen betreffen teilweise Lohnbestandteile. Diese Positionen sind un­

ter 1.2.1. aufgefDhrt. Keinen Lohn stellen hingegen betriebliche und tarifvertragliche 

Vereinbarungen zu Lohnzusatzleistungen dar, soweit diese In der Zeit vor dem 31. 

Dez. 2008 abgeschlossen worden sind. Diese Position ist daher regelmäßig neu zu­
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zuordnen. Bei allen Positionen ist zu beachten, dass die Kosten das übliche Maß 

nicht überschreiten dürfen. 

1.2.2. Sozlale Abgaben und Aufwendungen fOr Altersversorgung und filr un„ 


terstützung 


Die Position setzt sich zusammen aus Aufwendungen gem. § 275 II Nr. 6b HGB (Ar­


beitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-, 


Arbeiterrenten~, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbettslosenversicherung)) und 


aus den freiwilligen Personalnebenkosten gern. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB 


(Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, z.B. Zuschüsse an Pen­


sionskassen, Gratifikationen, Werkkochen, Werkswohnungen, Unterstützungseinrich­


tungen, Ausgaben für kulturelle und sportliche Förderung der Belegschaftsmitglie­


der). 


1.2.2.1 Altersversorgung 

Gem. § 275 II Nr. 8 und III Nr. 7 HGB können Aufwendungen fQr die Altersversor­

gung der Netzmitarbeiter entstehen; die ggf. fOr die Kalkulation von Bedeutung sind. 

Der Effizienzgedanke verhindert jedoch die Übernahme jeglicher Aufwendungen in 

die Betrachtung. Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, 

wenn sie zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. EEin 

effizienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber(§ 21 Abs. 2 EnWG) ist unter 

Wettbewerbsgesichtspunkten gezwungen, sich an den im Wettbewerb Ober den Er­

lös durchsetzbaren Personalzusatzkosten zu orientieren. Insbesondere die betriebli­

chen Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen fDr Vorruhestandsregelun­

gen werden dadurch auf ein wettbewerbliches Maß begrenzt. Die Ansprüche der Ar­

beitnehmer selbst werden durch diese PrOfung nicht betroffen. 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zufilhrungen zu den Rückstellungen fOr 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation Netzkosten mindernd in 

Ansatz zu bringen, siehe hierzu 3.1.4.2.1. 

1.2.2.2 Soziale Abgaben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für soziale Abgaben bzw. sonstige Aufwendungen gern. § 275 II Nr. 6b HGB 

(Arbeitgeberanteile an der Unfallversicherung und Sozialversicherung (Angestellten-) 

Arbeiterrenten-, Knappschafts-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung)) sind 
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ggf. berücksichtigungsfähig. insofern die entsprechenden Aufwendungen dem Effi­

zienzgedanken Rechnung tragen. 

1.3. Zinsen und lhnllche Aufwendungen 


Fremdkapitalzinsen sind gemlß § 5 Abs. 2 StromNEV in Ihrer tatsächlichen Auf­


wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher 


Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­


lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­


zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 


sie den Kosten eines effizienten und struktUrell vergleichbaren Netzbetreibers ent­


sprechen. 


Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

ver1auf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante Ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine indMduellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur PrOfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zlnssatzrelhen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erf'löht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen aus dem MittelWert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls) und der Umlaufs­

rendite inländischer Inhaberschuldverse%. Kreditkosten, die aus einer Kreditaufnah­

me mit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsltzllch anzuerkennen, auch 

wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei denn, dass eine 

Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger VorfälligkeltsentschAdigungen zu 

geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt ,,AS. Darlehensspiegel 11· von dem Netzbetreber eingetragenen 

Beträge für .Zinsen und ähnliche Aufwendungenu werden mit Hilfe der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisfert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Betragen korrespondierenden Zinssätze überhöht 

sind, wenn diese über den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 
17 ­



wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim-­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalenderjahres 2011 festzustellen, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt ,,A5. Darlehensspiegel 11• zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 fOr das jeweilige Darlehen herangezogen. 

1.3.1. gegenUbarverbundenen Untarnehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen ÜberprOfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumina. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsitze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte Nachweislast hinsichtlich der MarktOblichkeit der Kreditbedingungen. 

1.3.2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Betelllgungsverhältnis besteht 

Es gelten die Ausführungen zu Ziffer 1.3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gagenQber Kreditinstituten 

Zinsen für Kreditaufnahmen von nicht mit Netzbetreibern verbundenen Kreditgebern 

sind grundsltzlich zu berücksichtigen, es sei denn dass dem Netzbetreiber günstige­

re Kreditaufnahmemöglichkeiten im Zeitpunkt der Kreditaufnahme zur Verfügung 

standen. Sollten sich bei der PrOfung entsprechende Anhaltspunkte ergeben, muss 

der Netzbetreiber darlegen, dass keine günstigere Finanzierungsmoglichkeit be­

stand. 

1.3A. Sonstiges 

Zu der Thematik Rückstellungen siehe die allgemeinen Ausführungen unter 

3.1.4.2.1. 

1.4. Sonstige Steuem 

Betriebssteuern im Sinne des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in 

der steuerbllanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­

entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-Steuer oder Energlesteuem 

dem Grunde der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatorische Ge­

werbesteuer gemäß§ 8 stromNEV stellt keine Betriebssteuer nach§ 11 Abs.2 S.1 

Nr. 3 ARegV dar. 
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1.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belnhalten aufwandsglelche Kosten für 

Konzessionsabgaben, Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Gebüh­

ren und Beiträge, Versicherungen, BDrobedarf, Drucksachen und Zeitschriften, Post 

und Fracht, Rechts- und Beratungsleistungen, Sponsoring, Werbung, Spenden, Rei­

sen und Auslosungen, Bewirtung und Geschenke, Wartung und Instandsetzung, Ein­

zelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen, Zahlungen an Stadte 

oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV sowie fOr Sonstiges. Die 

Beurteilung der Sachgerechtigkeit und Effizienz der Jeweiligen Kostenansätze sind 

einer EinzelfallprOfung vorbehalten. Soweit abweichende Aspekte oder verallgemei­

nerungsfähige Grundsätze bei der Prüfung berücksichtigt wurden, sind diese im Fol­

genden ergänzend erläutert. 

1.5.1. Konzessionsabgaben 

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen far die Ein­

räumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehr&wege für die Verlegung und 

den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchem 

im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 

ist ertrags- (s.u.) und aufwandsseftig zu neutralisieren (Ansatz in jeweils gleicher Ho­
he). Bei Konzessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.2. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, GebOhren und Bel~ 

trlge 

In dieser Position sind die fOr den Betrieb eines Bektrizitätsversorgungsnetzes be­

triebsnotwendigen Kosten für Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, 

Gebühren und Beitrage zu verbuchen. Die Vereinbarung marktüblicher Ansatze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen. 

Bei dem in der Position Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige Leasingraten, Ge­

bühren und Beiträge Versicherungen angesetzten Betrag in Höhe von- E han~ 
delt es . sich um eine Besonderheit des Geschäftsjahres gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 

ARegV dem Grunde nach. Hier enthalten sind GebDhren der Bundesnetzagentur, die 

Gerichtsgebühren des Insolvenzverfahrens der TelDaFax Energy GmbH sowie wei­

tere geschlüsselte Verfahrensgebühren. Diese Kosten sind vollständig als Besonder­

heit des Geschäftsjahres gemä.ß Abschnitt 1.0 c) dem Grunde nach zu werten. Die 
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Beschlusskammer hat aus diesem Grund die in Rechnung gestellten Kosten in Höhe 

von insgesamt 27.833 E gekürzt. Der Insgesamt für diese Position anzuerkennende 

Betrag beläuft sich auf 22.208 €. 

1.5.3. Versicherungen 


In dieser Position sind die fOr den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


trlebsnotwendlgen Kosten für Versicherungen (8ach- und Haftpflichtversicherungen) 


zu verbuchen. 


1.5.4. BOrobedar1, Drucksachen und Zeltschriften 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitltsversorgungsnetzes be­


trlebsnotwendigen Kosten fOr Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften zu verbu­


chen. 


1.6.5. Postkosten, Frachtkosten und lhnllche Kosten 


In dieser Position sind die fQr den Betrieb eines Elektrizitätsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen (Porto-)Kosten für Post, Fracht und ähnliche Leistungen zu verbu-­


chen. 


1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 

Rechts- und Beratungskosten mOssen einem Fremdvergleichsmaßstab standhalten. 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, gerade im Bereich der fortlaufenden Mandatie­

rung von Beratungsleistungen günstige Konditionen zu vereinbaren bzw. Preisver­

gleiche anzustellen. Für andere Beratungskosten ist insbesondere darzulegen, dass 

die Beratungsleistungen sinnvolle Beratungsinhalte umfassen und die vereinbarten 

Vergütungen dem Marktniveau entsprechen. Alle Beratungsleistungen mossen sich 

auf den Netzbetrieb beziehen, daher Ist auf die Abgrenzung zu anderen Aktivitlten 

zu achten. 

Der Netzbetreiber hat als Rechts- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in 

Höhe von 27.269 €angesetzt. Davon sind 19.815 E nicht anerkennungsfählg, da es 

sich laut Stellungnahme wm 26.04.2013 um Kosten für mit Netzobernahmen ver­

bundenen Klagevelfahren und Beratungsleistungen handelt. Nach Ansicht der Be­

schlusskammer handelt es sich bei diesen Kosten nicht um Kosten eines effizienten 

Netzbetreibers sondern vielmehr um Kosten für die Eigentumspflege, die der Netz­

nutzer nicht zu tragen hat. 

20 ­



1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Aufwendungen für Sponsoring, Werbung und Spenden sind nicht zu berücksichtigen. 

Es handelt sich bei den Aufwendungen fQr Sponsoring, Werbung und Spenden gene­

rell um Kosten, die keinerlei Bezug zum Netzbetrieb aufweisen (vgl. § 3 Abs. 1 S. 1 

StromNEV). Sponsoring, Werbung und Spenden sind, soweit sie als Kundenbin­

dungsinstrumente eingesetzt werden, in der Netzentgeltkalkulation nicht berOcksich­

tigungsflhig. Aus der natürlichen Monopolstellung des Netzbetreibers ergibt sich, 

dass solche Aufwendungen ihren im wettbewerblichen Umfeld bestehenden Zweck 

in der Monopolsituation von vomeherein nicht erreichen können, da die Netznutzer 

regelmäßig keine Wahlmöglichkeit zwischen konkurrierenden Netzbetreibem haben. 

Der mit Werbeaktivitäten verbundene Imagegewinn ist - bedingt durch das Monopol 

eines Netzbetreibers - fUr den Elektrizitätsnetzbetrieb nicht erforderlich. Die Vorteile, 

sofern sie nicht ohnehin ideeller Natur sind, liegen eher beim assoziierten Vertrieb. 

Hiervon werden Aufwendungen für sog. aufgabenorlentierte Kommunikation (Perso­

nalwerbung, gesetzliche Veröffentlichungspflichten etc.) nicht erfasst. 

1.5.8. Reisekosten und Auslösungen 


In dieser Position sind die fDr den Betrieb eines Elektrizitltsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Reisen und Auslosungen zu verbuchen. 


1.5.9. Bewirtung und Geschenke 


In dieser Position sind die für den Betrieb eines Elektrizitltsversorgungsnetzes 


nachweislich betriebsnotwendigen Kosten für Bewirtung und Geschenke zu verbu­


chen. 


1.6.10. Wartung und Instandsetzung 


In dieser PosHion sind dfe mr den Betrieb eines Elektrizitatsversorgungsnetzes be­


triebsnotwendigen Kosten für Wartung und Instandsetzung zu verbuchen. Bel der 


Wartung und Instandsetzung Ist von kontinuiertichen Prozessen langlebiger Wirt­


schaftsgüter auszugehen. 


1.5.11. Elnzelwartberlchtlgungan und Abschreibungen auf Forderungen 

Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen sind nur dann be­

rOcksichtigungsflhig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zugeordnet werden kOn­

nen. In der Regel sind dies Abschreibungen auf nicht geleistete Hausanschlusskos­

ten und Baukostenzuschüsse sowie Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen 
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aufgrund der Zahlungsunfähigkeit eines Händlers. In keinem Fall können Forde­

rungsausfälle des Vertriebs gegen Endkunden anteilig ins Netz auch i.R.v. Pau­

schalwertberichtigungen geschlOsselt werden. Das Risiko des Forderungsausfalls 

der Endkunden trägt der .assoziierte• Vertrieb. Bestünde die Möglichkeit Forde­

rungsausfälle anteilig auf den Netzbetrieb zu übertragen, würde dies zu einer 

Quersubventionierung und Benachteiligung von Dritthändfern fOhren, da der Netzbe­

trieb keine Forderungsausfälle von Dritthändlern Obernehmen würde. 

Kosten, die unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf 

Forderungen geltend gemacht werden, sind im Übrigen nur dann berOcksichtigungs­

fähig, wenn es sich um Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen handelt. 

UneinbringUche Forderungen liegen vor, wenn es sich um einen endgültigen Forde­

rungsausfall handelt, d. h. die Beitreibung des Forderungsbetrages erfolglos abge­

schlossen wurde (bspw. fruchtk>se Zwangsvollstreckung oder Insolvenzverfahren 

mangels Masse eingestellt). Darüber hinaus steht die Existenz einer Versicherung 

gegen Forderungsausfälle einer Kostenanerkennung von Abschreibungen auf unein­

bringliche Forderungen entgegen. Das Vor1iegen uneinbringlicher Forderungen ist 

vom Netzbetreiber ausführlich, unter Nennung der Firma des Debitors, der Hohe des 

Forderungsausfalls, der durchgefOhrten Maßnahmen im Rahmen der versuchten Bei­

treibung etc. darzulegen. 


Der Netzbetreiber macht In der Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibun­


gen auf Forderungen - € ftlr Forderungsausfälle geltend. Auf Grund der Insol­


venz eines großen Schuldners handelt es sich hierbei um eine Besonderheit des Ge­


schäftsjahres gemäß Abschnitt 1.0 c) der HOhe nach. Um diesen Effekt zu eliminie­


ren, wird der Mittelwert der Position in den Jahren 2007 bis 201 Oangesetzt. lnsofem 


wird der angesetzte Betrag um-auf~ekOrzt. 


1.5.12. Zahlungen an Stldte oder Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 

4StromNEV 

In dieser Position sind die Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich um dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8b ARegV (vgl. Kapitel 7). 

1.5.13. Sonstiges 

FUr diese Position gelten die vorstehenden Ausführungen gleichermaßen. Bel dem in 

der Position Sonstiges angesetzten Betrag in Höhe von 841.109 € handelt es sich 
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teilweise um eine Besonderheit des Geschäftsjahres gem. § 6 Abs. 3 Satz 1 ARegV 

dem Grunde nach. Hierzu zählen die EDV-Projektkosten fOr die Umsetzung von 

MaBiS und die Netztrennung Strom. Diese Kosten sind vollständig als Besonderheit 

des Geschlftsjahres dem Grunde nach zu werten. Die Beschlusskammer hat aus 

diesem Grund die in Rechnung gestellten Kosten in Höhe von ·- E gekürzt. 

Der insgesamt für diese Position anzuerkennende Betrag beläuft sich auf~€. 

1.5.14. Im gesetzlichen Rahmen ausgeübte Betriebs- und Personalratsta­

tlgkeit 

Siehe Kapitel 7. 

1.5.15. Ber.ufsausblldung und Weiterbildung Im Unternehmen 

Siehe Kapitel 7. 

1.5.16. Betrlebskindertagesstätten fOr Kinder der im Netzbereich beschäf­

tigten Betrlebsangeh6rigen 

Siehe Kapitel 7. 
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2. 	 Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevennögans sowie Ennlttlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen 

Planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenstanden 

werden in der Abschreibung erfasst. Die fOr die Netzentgeltkalkulation maßgebliche 

Abschreibung ist jedoch anders als bei aufwandsglelchen Kosten im Sinne der §§ 4 

und 5 StromNEV nicht wertmäßig aus der GuV Obertragbar. Diese wJM stattdessen 

auf Grundlage des § 6 StromNEV rein kalkulatorisch ermittelt und ersetzt somit den 

handelsbilanzlellen Wert. Damit wird die Gewährleistung eines langfristig angelegten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gesichert: Die Wertminderung der 

betriebsnotwendigen Anlagegoter Ist als Kostenposition bei der Ermittlung der Netz­

kosten in Ansatz zu bringen (§ 6 Abs. 1 S. 1 StromNEV). 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen Ei­

genkapitalverzinsung ist die Bestimmung der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermogens erforderlich. Bel der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibun­

gen ist gemlß § 6 Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach Anlagegütern, die 

vor dem 01.01.2006 aktiviert wurden (Altanlage), und Anlagegütern, die ab dem 

01.01.2006 aktiviert wurden (Neuanlage). 

Bei Altanlagen werden fOr den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens {ma­

ximal 40 %) Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herangezogen 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StromNEV). Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für den fremdfi­

nanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Werterrnitttung 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem. § 6 Abs. 4 Strom­

NEV ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten nach der linearen Abschreibungsmethode jahresbezogen (§ 6 Abs. 5 S. 3 und 4 

stromNEV) zu ermitteln. 

Dementsprechend sind zunächst die or1glnlren historischen Anschaffungs- und Her­

stellungskosten zu identiflZieren. Netzkliufe und vergleichbare Fallgestaltungen dOr­

fen nicht dazu fahren, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden. Daher 
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ist sicherzustellen, dass derartige Wertansitze nicht an die Stelle der originAren An­

schaffungs- und Herstellungskosten treten und die Meldungen der Anschaffungs­

und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc. ggf. bereinigt werden. An­

schließend sind aus den ortglnären historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um die eigenfinanzierten 

Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. Aus der gewichteten 

Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten und zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Restwerten der Neuanlagen wird 

schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind In § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der fllr die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevennögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begrondung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe ver­

bietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine Rück­

rechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten unter 

Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu ennitteln. 

Nach§ 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla~ 

gevermögens, Insofern die In Rede stehenden VermOgenstelle betriebsnotwendig 

sind. Zum betriebsnotwendigen Vermogen gehören alle Vennögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschaftsbetrlebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

VermOgensteife sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst darf somit nur in Betrieb 

befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. über lnstandhaltungsaufwand finanzierten Vermö­

gensgegenständen fehlt die Ansatzfahigkeit schon dem Grunde nach. Da unterstellt 

werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder verdient wur­

den, Ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs- und Herstel­
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lungskosten zu belasten. Dementsprechend sind Ansitze der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das Prinzip der Bilanz­

stetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit BerOcksichtigung fand. Die aufgrund des 

Entfallens einer jährlichen PrOfung eröffnete Möglichkeit, Aktivierungswahlrechte 

stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaJtungaautWand zu aktivieren darf nicht zu 

gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde sonst zweimal zurDck 

vergutet, zunächst in der nicht durch EfTlzlenzsteigerungen unterschrtttenen ErlOs­

obergrenze und dann in Form ertiahter Kapltalkosten (sog. OPEX-CAPEX-Switch). 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten AnteH der Altanlagen und gern. § 6 Aba. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt Ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstelungskosten (.historische Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten•) auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV untersagt eine 

Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens kalkulatorischer Restwerte, 

insbesondere auch im Fale einer Veränderung der ursprOnglichen Abschreibungs­

dauer. Nach der ausdrOckllchen Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV gllt das Verbot 

der Abschreibung unter Null ungeachtet einer Änderung der Eigentumsverhlltnlsse 

oder der BegrDndung von Schuldverhlltni&sen. In den genannten Vorschriften 

kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum Ausdruck, dass ein Netzkauf oder 

vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer Erhöhung der berocksichtlgungsflhigen 

Netzkosten führen darf. Insoweit hat der Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer 

an möglichst geringen Netzkosten den Vorrang eingeräumt. Ihre sachltche Grundla­

ge findet diese gesetzgeberische Entscheidung in dem Charakter der Energieversor­

gungsnetze als natürliche Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbe­

werblichen Aus1Neichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund 

ihrer systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. 

D.h. unabhängig von den zugrunde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnis­

sen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in Ansatz gebracht 

werden. 

FOr den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalen, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ennittlung der kalkulatorischen Restwerte den Kauf­

preis für erworbene Netze zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 - &N 
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Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.). Nach§ 6 Abs. 6 StromNEV dOrfen die Abschrebungs­

grundlagen nicht verlndert werden, was bedeutet, dass das Abschreibungsobjekt 

nur einmal und ohne ErhOhung der Kalkulationsgrundlage abgeschrieben werden 

kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies ausdrOckllch klar, dass 

das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines EigentOmerwechsels 

gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 

explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach herangezogenen .Kaufering11
­

Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12197) folgt nichts anderes (so explizit für die 

StromNEV: BGH, KVR 35/07 - SW Neustadt a.d.W., Rn. 47 ff.) 

Der Netzbetreiber hat keine Angaben zu etwaigen Netzkäufen gemacht. Oie Be­

schlusskammer geht daher davon aus, daBS Netzkäufe der Netzbetreiber nicht er­

folgt sind. Sie behält sich eine RDcknahme oder einen VViderruf der F~tlegung der 

Ertösobergrenzen für den Fall vor, dass der Netzbetreiber in der Vergangenheit ei­

nen Netzkauf getätigt haben sollte. 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herst.ellungskoaten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschafl'ung&­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des Sachanla­

gevennOgens, insofern die in Rede stehenden Vermcgensteile betriebanotwendlg 

sind. Zum betriebsnotwendlgen Venn6gen gehoren alle Vermögenswerte, die dem 

Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. Nicht betriebsnotwendige 

Vennögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den filr die kalkulatorische Berechnung des SachanlagevennOgens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes Ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Be­

gründung der erstmalig aktivierten originären Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Neubewertungen und Umbuchungen sind fOr die kalkulatorische Bewertung In der 

StromNEV unzulässig, um das Abschrel>ungsverbot unter Null nach § 6 Abs. 5 und 

§ 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. Dementsprechend werden in der StromNEV­

Kakulatlon - dem Gedanken des Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulations­

vorgaben folgend - &Amtliche Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver 

oder anderer Sonderabschreibungen, grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn ein 

Wirtschaftsgut die Sphare der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anla­
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gevermögen verlasst. ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. Analog sind auch sämtliche nachträgli­

che Veränderungen von Anschaffungs- und HersteJlungskosten nicht berOcksichti­

gungsfAhig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und Herstellungskosten 

der jeweiligen Anlagengruppe im Jahr der erstmallgen Aktivierung. Die einmal ge­

wählte Nutzungsdauer und das ursprüngliche Zugangsjahr sind unverändert fortzu­

führen, um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV vorgegebene Verbot von Ab­

schreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils fDr eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer Ihrer kalkulatorischen Ab­

schreibung unverändert zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des BK 8-071246 berefts geprüft und 

festgestellt und sind grundsltzlich unverändert fortzuführen. es sei denn Anlagenab­

gänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen 

oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut stromNEV-Vorgaben Insofern 

nicht nachzuvollziehen und unzulassig, da durch die entsprechenden Veränderungen 

bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte emeut In Ansatz gebracht werden 

könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im AnlagevermOgen der Jahre 

2007 - 2011 um die betrlebsnotwendigen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.1.2.1 Abginge im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener Vermo.. 

gensgegensUinde sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand be­

rücksichtigungsfähig. Anlagengüter, die vorzeitig außer Betrieb genommen werden, 

führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten Im Zeitpunkt der Errichtung und Begründung der erstmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. Die kalku­

latorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und führt zu 

einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des Anlagengu­

tes, etwaige Erlose aus der Vertußerung des Anlagengutes sind dabei Kosten min­

dernd anzu8etzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt insofern die Anlagenabgän­

ge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die korrespondierende Sonder­

- 28 ­



abschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts, insoweit diese im Basisjahr 

auftritt. Schließlich sind auch Minderungen des Anteils des Stromnetzes an Anlagen­

gOtem des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines Versorgungsunternehmens 

als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

2.1.2.2 Zugänge im Anlagevennögen Altanlagen 


Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 


einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 


Hierbei werden handelsrechtllch im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 


Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung ·und Begründung der ur­


sprünglichen Anlage erfasst Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 


geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs- und Herstellungskos­


ten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 


2.2. Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu, Kosten der anlagenspezifischen lnflatj.. 

on bei der Netzentgeltkalkulation zu berücksichtigen. Indexreihen geben wieder, in­

wiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlagegüter im zeltablauf 

entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das Anlagevermögen 

zu erhalten. Nicht zuletzt Im politischen Kompromisswege sind unterschiedUche Be­

wertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01. 01. 2006 aktiviert, Nettosubstanzer­

haltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben worden. 

FOr den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damH eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 11 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der Tages­

neuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter Berücksichtigung der 

technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewer­

tungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle Anschaffungswert Ist, so 

die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung der historischen Anschaf­

fungs- und Herstellungskosten zu ermitteln. 

Nachdem die Verordnung zur Anderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 12013 Nr. 50, 

21.08.2013, S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 StromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. 	 für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude , Bauleistungen am Bauwerk, 
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ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. 	 fOr die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanale, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter fOr eine Spannung von mehr als 1 

000 Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 30 Prozent; 

3. 	 fOr die Anlagengruppe der Freileitungen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent, 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 

ooo Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) 

mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4. 	 fOr die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanlle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für die 

Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne Mi­

neralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, Fachserle 17, Index der Erzeu­

gerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent; 

5. 	 fOr alle Obrigen Anlagengruppen, mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, Ist die Indexreihe fOr Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Rastwarte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei Ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01.01.2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01.01.2006 aktiviert) zu unterschei­

den. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen - im Ge­
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gensatz zu den Neuanlagen - eile Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte gemAß 

§ 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist Die kalkulatorischen Abschreibun­

gen sind gem. § 6 Abs. 5 S. 3 StrornNEV Jahresbezogen zu ermitteln. Dafür ist nach 

§ 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. Tag des Ge­

schäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstücke können nieht abgeschrieben werden. Aus§ 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Elgenkapltalverzlnsung}, dass Grundstocke Im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzu­

setzen sind. Planrnißige Abschrei>ungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fOr 

solche VennOgensgegenstlnde zullsslg, deren Nutzung zeitlich begrenzt Ist, wobei 

sich die zeHliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen­

standes ergeben muss, was bei GrundstOcken gerade nicht der Fall Ist. In der Kon­

sequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 stromNEV fOr Grundstocke keine 

begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher In abschreibungsfahigen Positionen, wie 

z. B. Bauten, Grundstocksanteile enthalten slnd1 müssen diese Positionen um die 

Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulatorlsche Jahresabschreibung für Alt.anlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen sind unter BerOckslchtung der 

Eigenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ennitteln (§ 6 Abs. 2 

S. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen Ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der Eigenkapital­

quote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der fremdfinanzlerte 

Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten Restwerten zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit der Fremdkapi­

talquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 

i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen Ist fOr die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

RestwertrNW· RestwertAKl!oc;
Kalk. Jahresabschreibung; == J x EKQuote + ' x FKQuote 

RestnutzungsdaueG Res1numqsdauelj 

Hierbei iat die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i (Restnutzungsdauer1) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 
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der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Resl\Nert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Ta­

gesneuwerten und der Restwert AKIHK,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i 

zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung für Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den je­

weiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen Ab­

schreibungsmethode zu ennitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten und der nach Anlage 1 zu§ 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten Nutzungs­

dauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfallt far Neuanlagen gemlß 

§ 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4, 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Fonnel 

zu ermitteln: 

KaJk.Jahresabschreibung. = AKIHK. 
ND, 

2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Die kalkulatorischen Restwerte zum 31.12.2011 ermitteln sich auf Basis der histori­

schen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom Anschaffungsjahr 

bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des SachanlagevermOgens für den elgen­

flnanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fDr den fremd­

finanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu doku­

mentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbetriebnahme der Sachan­

lagegoter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nut­

zungsdauem heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

Ober Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der Verordnungs­
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geber eine Vermutungaregelung geschaffenen, die eintritt, fals die Heranziehung der 

tatsachlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht {mehr) mOgUch ist. 

SOWelt vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bun­

destarifordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1S. 2255; BTOElt) Kosten des 

Elektrizlti:ltsversorgungsnetzes zu berOcksichtigen waren und von Dritten gefordert 

wurden, wird nach§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach den Ver­

waltungsvorschriften der Linder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage Im Tarif­

genehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauem der Ermittlung der Kos­

ten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu berOcksk:h~ 

gen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits In die Strom­

preiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. Denn die 

Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsuntemehmen not­

wendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Dabei wurden Im Rahmen 

der den Lindem obliegenden Anwendung der BTOEH in der Vergangenheit durch­

aus unterschiedliche Abschreibungszeltraume anerkannt So waren In einzelnen 

Ländern vergleichsweise kurze steuerliche Abschreibungszeiten zullssig. Die Rege­

lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben vor, dass diese Abschreibungszelten 

bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden müssen. Soweit also während 

der gesamten bisherigen NutzungszeH der Anlagen kQrzere Abschreibungszeltraume 

in Ansatz gebracht worden sind, als jene Abschreibungsdauem, die fortan nach der 

Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese insoweit getltlgten Ab­

schreibungen Ober die Strompreise regelrnlßlg bereits erhoben worden. Diesen Um­

stand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten 

erhöhten Abschreibungen führen. Es klme zu einer Mehrfachverrechnung von Ab­

schreibungen bzw. zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach§ 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV verboten sind. Oberdies würde die unvollständige BerOcksichtigung be­

reits erfolgter Abschreibungen zu einer ÜberhOhung des betriebsnotwendlgen Kapi­

tals und mithin der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StromNEV führen. 

Sind Ober Anlagegüter hinsichtlich Ihrer Nutzungsdauern keinerlei lnfonnatlonen ver­

fügbar und auch die Voraussetzungen des§ 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht erfüllt, 

Ist§ 32 Abs.3 S. 4 stromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass der 

kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in 
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Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern 

zu Grunde gelegt worden sind. 

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies im Ein­

zelnen: 

Wird Im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer vor­

genommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nut­

zungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert auf die neue Restnutzungsdauer zu 

verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf be­

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist ausschließlich 

der kalkulatorische Restwert Im Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die ver­

änderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergan­

genheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 

ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (bei 

mehr aJs einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend mehrstufig). 

ZU ermitteln ist daher, ob der dem Antrag zugrunde liegende kalkulatorische Rest­

wert des Sachanlagevermögens den Vorschriften des § 32 Abs. 3 StromNEV ent­

spricht. 

Für eine Plausibilisierung der von der Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag zu­

grunde gelegten kalkulatorischen Restwerte hat die Beschlusskammer eine eigene 

Ermittlung (Prüfrechnung) der kalkulatorischen Restwerte in Anwendung des § 32 

Abs. 3 stromNEV durchgeführt. Auf Grund des Pachtmodells befindet sich das 

Sachanlagevermögen beim Verpächter. Daher werden die angesetzten Nutzungs­

dauern In Abschnitt 6.2. dargestellt für den die allgemeinen Erläuterungen aus die­

sem Abschnitt gelten. 

2.3.4 	 BerOcksichtlgungsfihlge kalkulatorische Abschreibungen und kalkulato­
rische Restwerte des Sachanlagavennögens 

Auf Grund des Pachtmodells ist das Sachanlagevermögen des Netzes beim Ver­

pächter angesiedelt. Siehe Abschnm 6.2. 
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3. Eigenkapltalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Elgenkapltals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Elgenkapitalverzinsung auf Grund

lage des betriebsnotwendlgen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital 

ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 S1romNEV unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote 

nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und multipliziert mit der Fremdkapltalquote nach§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen ReatvYerte des Sachanlagevennögens der betriebsnotwendi­

gen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit der Eigen­

kapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des SachanlagevermOgens der betriebsnotwendj.. 

gen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskos­

ten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des be­

triebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der Son

derposten mit ROcklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens gemAß § 7 StromNEV zu erfolgen. Bei 

Altanlagen sind die kalkulatorischen Restwerte des SachanlagevermOgens gemäß § 

7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf Tagesneuwertbasis. als auch auf 

Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestimmen. FOr Neuanlagen 

erfolgt die Restwertbestimmung gemäß § 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließ­

lich auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Grundstocke sind hierbei 

gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StromNEV immer zu historischen Anschaffungs- und Herstel

lungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnotwendigen 

Finanzanlage-- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevermögens bei Altanlagen wird hierbei durch Addition der 

­

­

­
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Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der Jahresab­

schreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der Bilanzidenti­

tat gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB müssen die Wertansätze der Eröffnungsbilanz 

des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit denen der Schlussbi­

lanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da in der Schlussbilanz 

des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV 

aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden sein können, betragt der 

anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur FesUegung der Basis für die Eigenkapitalve12insung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Aba. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fDnf Schritten zu erfolgen: 

(1.) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote Obersteigenden Ei­

genkapitalanteils(§ 7 Abs. 1S.5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­

genkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermlttlung der Eigenkapitalverzinsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vermögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht Ober die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in An· 

lage2. 
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3.1. Kalkulatorische Elgenkapltalquote gemll § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK /) und 

den kalkulatorisch ennlttelten Restwerten des betriebsnotwendigen VennOgens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV /). Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnotwendlgen Ver­

mogens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 Strom­

NEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevermögens 
zu historischen AKIHK 

+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 
~ 	 Betrleb!notwendlges Vermögen 1CBNV n 

Steueranteil der Sonderposten mit Rockfageanteil 
Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 
= 	 Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 <BNEK 1) 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist fOr jede einzelne Position, die in die Berecfl.. 

nung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals einfließt, der Mittelwert aus dem Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorlsche Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagewrmögens zu his­

torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegoter des Sachanla­

gevennögens mit denjenigen Restwerten zu berOcksichtigen, die bei der Bestim­

mung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber hinaus fin­

den bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. wettere Anlagegoter des Sachan­

lagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, Berück­

sichtigung, z. B. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berOcksfchtigungsflhigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sach­

anlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fOr Altanla­

- 37 ­



gen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fUr Neuanlagen ergeben sich 

aus Anlage 2. 

3.1.2 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen und betrlebsnotwendiges Umlauf„ 
vermögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendlg, d. h. fOr die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Insofern ist bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung das Kriterium der Betriebs­

notwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens kann 

nicht mit dessen bilanzieller Berocksichtigung 1. R. d. nach§ 10 EnWG aufZustellen­

den Jahresabschlusses begründet werden. Kürzungen bei Finanzanlagen und beim 

Umlaufvermögen haben keine ~Qrzung des abschließend in § 7 Abs. 2 StromNEV 

definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein hOheres Abzugskapital ein 

höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies Ist vom Netzbetreiber darzulegen {vgl. 

BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6108, Rn. 44, 32f.). Bilanzrechtliche Ausgleichs­

buchungen wie beispielsweise der Kapitalverrechnungsposten sind für die vorliegen­

de Betrachtung ebenfalls nicht maßgebend {vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 

6/081 Rn. 46). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten Im Bereich des Umlaufvermö­

gens schon aus dem Grund nicht sachgerecht, da es sich bei den Bilanzwerten um 

Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die Bilanzwerte stellen eine 

zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen Bilanzstichtag dar. Die unver­

anderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte fQhrt im Rahmen der kalkulatori­

schen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in Form der Eigenkapital­

verzinsung-, die bezogen auf ein vollstAndlges Jahr ermittelt werden. FOr den Ge­

schäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon auszugehen, dass 

der Bestand des Umlaufvermögens Schwankungen ausgesetzt ist und dass sich der 

Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des Kalendeljahres- auf ei­

nem hohen Niveau befindet. Soweit ein Gestaltungsmissbrauch voriiegt und die 

Sachzielorientierung der kalkulatorischen Kostenposition Eigenkapitalverzinsung 

nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung der kostenmindemden ErtOse durch eine 

Modifikation der Eigenkapitalverzinsungsbasis zu ersetzen. Wird die Verzlnsungsba­

sis um nicht sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf 

einer ineffizienten Verzinsung zunächst ledigrich formell bei einer anderen Kostenpo­

- 38 ­



sltion berOcksichtigt Gleichzeitig wird aber verhindert. dass die begrenzende Verzin­

sungsfunktion des § 7 StromNEV unterlaufen wird. Duroh BiJanzverllngerung kam 

das Gesamtkapital erhöht \Verden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen venlndem 

sich. Im Ergebnis worde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals ins leere 

laufen. Dies liefe Sinn und bveck der Begrenzungsvorschrift des § 7 StromNEV zu­

wider. 

Darüber hinaus sind nach§ 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21Abs.2 S. 1 EnWG bi­

lanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen Ent­

scheidung, welches Flnanzanlage- und UmlaufvermOgen er als effizient fOr seinen 

Betrieb ansieht, an einem effizienten und sbukturell vergleichbaren Netzbetreiber 

orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche Kostenb&­

standteile betriebsnotwendlg, die sich Ihrem Umfang nach im Wettbewerb eingestellt 

hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa kos­

tenmindemde Erlöse in der Netz-GuV fehlen {bzw. durch Vertrage, die einem 

Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-OuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos Oberlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Uis mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden ErlOse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wlrtschaftllchen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. Da­

mit wOrde, wie der Bundesgerichtshof In seiner Entscheidung vom 03.03.2009 aus­

führt, „das mit der Eigenkapibllquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV festgelegte 

Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu begrenzen, weil 

sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbs~edingungen nicht elnstellen 

würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner Investitionen würde 

vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter anstiege, mithin also 

ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leltblld des 

§ 21 Abs. 2 EnWG entfernen worde. Hinzu kommt, dass langfristige und erhebliche 

Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem Um­

laufvermogen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukünftige Investitionen 

bildet [ ... ] ein ;m Wettbewerb stehendes Unternehmen Ober das Anlagevermogen~ 

(vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 
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Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet seln1 kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen Zahlungs­

verpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit ileffizien

ten .Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, gefdnaher Vermögensgegenstande 

bedarf es hierfür nicht. Schließlich ist auch ein langfristiges und damit kostenintensi­

ves Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re-Investitionen unter Effi­

zienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen in UmlaufvermOgen WOrde dazu fOh­

ren, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und llnger in voller Höhe zu 

verzinsen ware, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb so 

hoch ist. Die bei einem solchen Vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemlß § 4 

Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspructvlahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsitzen einer effizienten BetriebsfOhrung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzogllch einer angemeasenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese Mittelzuflüsse dagegen an­

teilig oder sogar vollständig In die Verzinsungsbasls ein, so kommt es zu einer Dop­

petverzlnsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen fOr die verdienten Abschreibungen in 

Einzetfallen nicht immer fristenkongruent verfOgbar sind, kann nicht abgeleitet wer­

den, dass der Netzbetreiber die KapitalrOckflDsse im Umlaufvermögen vorhalten 

muss. In solchen Fallen sind die Kapitalrockflosse - weil sie nicht mehr betriebsnot­

wendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurQckzufOhren, damit diese die 

Mittel fOr rentableres DrtttgeschAft als die Anlage im nahezu ertraglosen Umlaufver­

mogen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 


Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital­


verzinsung nicht mit dem In der BIJanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu bringen. 


Finanzanlagen sind vielmehr nur berockslchtigungsflhig, wenn diese fOr den Betrieb 


des Netzes notwemfig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der Netzbetreiber hat 


nachvolziehbar darzulegen, weshalb die von ihm In Ansatz gebrachten Finanzanla­


gen für den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, 


EnVR 79/07, Rn. 8 ff.). 


­
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Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das Sachanlage­

vermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb nicht ausOben 

kann. Das Vermögen efnes Netzbetreibers ist somit grundsätzlich in Form des Sach­

anlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine adäquate Verzinsung 

vorsieht 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 Strom­

NEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 

28}. Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen Forderun­

gen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Bebieb des Netzes 

nicht notwendig sind. Der Netzbetreiber hat keine Oberzeugenden Gronde genannt, 

die eine Berücksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. 

3.1.2.2 Umlaufvennligen 


Das Umlaufvermögen umfasst umlaufende bzw. umzusetzende Vermögensgegen­


stande. Der Bestand dieser VermOgensgegenstände andert sich häufag durch Zu­


und Abgänge. Im Gegensatz zum Anlagevennögen, welches dauerhaft dem Ge­


schäftsbetrieb dient, befindet sich das Umlaufvermogen nur kurze zeit im Unterneh­


men. 


Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass das geltend gemachte Umlaufver­


mögen in Höhe von im Anfang- und„ im Endbestand in vol­


lem Umfang berocksichtigungsflhig ist. Hierfür hätte er nachweisen mOssen, dass 


das geltend gemachte Umlaufvermögen der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. 


m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 


20). 


Bei Im Wettbewerb stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werden, dass 


diese in der Regel möglichst effizient wirtschaften und dass die liquiden Mittel bzw. 


Forderungsbestände somit effizient eingesetzt und betriebsnotwendig sind. Bei den 


Betreibern von ElektrizHätsversorgungsnetzen handelt es sich jedoch nicht um im 


Wettbewerb stehende Unternehmen, so dass ein Beweis des ersten Anscheins nicht 


gegeben sein kann. 


Ein pauschal erhöhter Liquiditatsautbau ist ineffizient. Grundsätzlich verursacht vor­


gehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere Betriebsmittel 


auch. Eine effiziente VorhaHung ist Insbesondere deshalb geboten, wen Umlaufver­


mögen in Gestalt von Vorräten und Kundenforderungen keine unmittelbaren Erträge 


erwirtschaftet und auch kurz- und längerfristige Bankguthaben ebenfalls nur lußerst 
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genn·ge Erträge erbringen, die wegen der hiermit verbundenen Kapitalkosten zu einer 

Wertvernichtung zu Lasten der Netznutzer führen. 

Die lnvestttlonsfahigkeit des Unternehmens wird u. a. durch den Finanzmittelzufluss 

aus verdienten Abschreibungen gewährleistet. Sollte die Zahlungsflhlgkel des Un­

temehmene durch den Finanzmittelzufluss aus verdienten Abschreibungen hingegen 

nicht gewährleistet sein, kann sich das Unternehmen auch Kreditlinien einräumen 

lassen, mit denen kostengOnstig kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen begegnet 

werden kann. Bner kostenintensiven Geldmittelvorhaltung bedarf es hlerfOr nicht 

Schließllch Ist auch eine langfristige und damit kostenintensive Kapitalansammlung 

für Re-Investitionen unter Efftzienzgesichtspunkten nicht akzeptabel. Investitionen 

sind erst dann zu finanzieren, wenn sie betriebswirtschaftlich erforderlich sind. 

Sofern aus dem Umlaufvermögen keine Zinseinnahmen entstehen, kOnnen diese 

nicht einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 AH. 1 StromNEV unter­

worfen werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). Wer­

den durch den Netzbetreiber keine Zinsen für das ausgewiesene Umlaufvermögen 

geltend gemacht, zeigt das Vielmehr, dass dieses fOr den Betrieb des Netzes nicht 

notwendig Ist. 

Die Beschlusskammer geht im Grundsatz davon aus, dass ein effizienter Netzbetrei­

ber regelmlßig UmlaufvennOgen in Hohe von jedenfalls 1/12 eines Jahresumsatzes 

vorhält; vor diesem Hintergrund Ist ein dementsprechender Ansatz des Netzbetrei­

bers grundsätzlich berOcksl~htlgungsfahig, sofern entsprechende Nachweise vorlie­

gen. Bel der Bewertung der Jahresumsätze des Netzbetriebs stellt die Beschluss­

kammer insoweit auf die berücksichtigungsflhlge ErfOsobergrenze des Jahres 2009 

ab. Dabei ist berücksichtigt, dass der Netzbetrieb In der Regel monatliche Zahlungs­

strome erhält. Macht der Netzbetreiber hingegen Umlaufvermögen von mehr als 1/12 

eines netzkostenbezogenen Jahresumsatzes geltend, hat der Netzbetreiber nachzu­

weisen, dass der gesamte Bestand an Umlaufvermögen betriebsnotwendig ist und 

der Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 EnWG entspricht (vgl. 

BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 29 ff.). Dabei ist insbesondere zu be­

rOcksichtigen, dass es sich beim Netzbetrieb regelmAßig um eine sehr kapitalintensi­

ve Wirtschaft handelt, die einer Intensiveren Vorhaltung von liquiden Mittel nicht be­

darf (s.o.). 

3.1.3 Gn.indstocke zu historischen AKIHK 

Grundstocke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­
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sung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige Abschrei­

bungen si'ld nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fDr solche VennOgensgegenstande 

zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche Begrenzung der 

Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei 

Grundstücken gerade nicht der Fall Ist In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu§ 

6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstocke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. So­

weH daher in abschreibungsflhigen Positionen, wie z. B. Bauten, GrundstOckaanteile 

enthalten sind, müssen diese Positionen um die GrundstOcksanteile gekürzt werden. 

3.1.A 	 Steueranteil dar Sonderposten mit RDcklageanteil, Abzugskapltal und 
das verzinsllche Framdkapltal 

Das kalkulatorisoh zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfählgan Positio­

nen des Steueranteils der Sonderposten mit ROcklageanteil, des Abzugskapitals und 

des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Stauerantell der Sonderpa.ten mit ROcklageantaH 

Rechtsgrundlage war§ 247 Aba.3 HGB a. F.: Passivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zullssig sind, dürfen in der Biianz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit ROcklageanteil auszuweisen und nach Maß­

gabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer ROckstellung bedarf es insoweit nicht Nach 

Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letztmals für das vor dem 1. Januar 201Obeginnende 

Geschäftsjahr Sonderposten mit ROcldageanteil im handelsrechUichen Jahresab­

schluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen Abschreibungen 

beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin enthaltene Steueran­

teil mindert die nach§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 stromNEV bei der Ermittlung der kalkulato­

rischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten betriebsnotwendlgen Biianz­

werte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens. 

3.1 A.2 Abzugsk8pltal 

Unter Abzugskapital versteht mM das einem Unternehmen zinslos zur VerfOgung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskapital zählen z.B. Kundenanzahlungen, Rück­

stellungen, sonstige Verbindlichkelten (Passlvposition in der Bilanz), zinslose Gesell­

schafterdar1ehen oder auch Lieferantenverblndllchkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 2. S. 2 

StromNEV im Rahmen der ErmitUung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzlnsung 

jeweils der Mlttelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der folgenden Positio­

nen zu bilden: 
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3.1.4.2.1 ROckstellungen 


ROckstellungen sind Bestandteil des Fremdkapltals und bilden Verpflichtungen einer 


Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfOIH 


sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeitpunkt des Eintretens dar Verpflichtung 


mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: Ge­


wähl1eistungsanspr0che). Rückstellungen dienen nicht der Konektur von Bilanzan­


sätzen, sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung auswet­


sen. Dabei ist jedoch die mogliche Nutzung bllanzpolitischer Spielraume zu hinterfra­


gen. Im Einzelnen: 


AltersversofJlUIJg und Pensionen 

Die Finanzmittel der gesammelten JAhr1ichen Zuführungen zu den Rückstellungen fOr 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindemd in An­

satz zu bringen. Hier wird über Liquiditat verfügt, dementsprechend sind die Rück­

stellungen Minderungspositionen der Elgenkapitalverzinsung. Dieser besonderen 

Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese Passivposition 

durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation entzogen wür­

de. Somit müsste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht VennOgensgegen­

stAnde, die dem Zugriff aller Dbrigen Glaublger entzogen sind und ausschließlich der 

ErfUllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren 

langfristig fllligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu venechnen) für 

die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von Gestaltungsmissbrluchen eine 

Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das Deckungsvermögen abgesicherte ROck­

stellungsbestand ist daher dem Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder 

Finanzanlagen sind aktivisch hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendlg, zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Be­

stand gemäß §246 Abs. 2 5.2 HGB zwar nicht bilanziert, dient jedoch zur Erfüllung 

der entsprechenden Verpflichtung und muss im Abzugskapital Berücksichtigung fin­

den. 

Regulierungskonto 

In der Ziffer 8.3 des 81-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich zu­

geordneten Rückstellungsbestände fOr das Regulierungskonto zum 31 .12.2011 so­

wie zum 31.12.2010 vom Netzbetreiber nicht berücksichtigt worden. Gemäß RDck­

stellungsspiegel 2011 und 201 O (Erhebungsbogen 1bzw. II) belaufen sich die be­
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rOcksichtigten Betrage auf 3.475.000 € (2011} und auf 105.000 € (2010). Die ROck­

stellungsbestände werden von der Beschlusskammer Im Rahmen der Ermlttlung der 

Eigenkapitalverzinsungsbasis als Abzugsposition berücksichtigt. Dies dient dazu, die 

wm Netzkunden zuviel gereisteten Zahlungen kostenmindernd zu berücksichtigen. 

Die korrespondierende Zuführung oder Auflösung wird in Höhe des Zinsanteils ein­

bezogen. Insofern wurden sie den sonstigen Rückstellungen hinzugerechnet. 

PerlodenUb81f1relfende Saldle111ng 

In der Ziffer 8.3 des 81-Bogens (Erhebungsbogen II) sind die dem Netzbereich zu­

geordneten Rückstellungsbestande fOr die PeriodenObergreifende Saldierung zum 

31.12.2011 sowie zum 31.12.2010 vom Netzbetreiber nicht berücksichtigt worden. 

Gemäß Bericht des Netzbetreibers vom 30.06.2012 wurden fOr die PeriodenDbergrei­

fende Saldierung Verbindlichkeiten in der Bilanz geblldet und in der Ober1eitungs­

rechnung gekürzt. Die Verbindlichkeiten werden hier als Rückstellungsbestände von 

der Beschlusskammer im Rahmen der Ermittlung der Eigenkapitalverzinsungsbasis 

als Abzugsposition berücksichtigt. Dies dient dazu. die wm Netzkunden zuviel ge­

leisteten Zahlungen kostenmindemd zu berücksichtigen. Die korrespondierende Zu­

führung oder Auflösung wird in Höhe des Zinsanteils einbezogen. Der Anfangsbe­

stand der sonstigen Rückstellungen wurde somit um - € (2010) erhöht. Der 

Endbestand wurde analog hierzu u~
1

€ (2011) erhOht 

3.1.4.2.2 Erhaltene BaukostenzuschOsse elnschlleßllch passivierter Leistungen 
der Anschlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den ResfWE!rt der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeitrtge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passfvposten zu bilden, die gemäß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9 Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. Die beim Netzbetreiber ange­

setzten Baukostenzuschüsse wurden auf Veranlassung des Netzbetreibers dem 

Veq>ächter zugeordnet. Insofern wurde sowohl der Anfangsbestand in Höhe von 

als auch der Endbestand in Höhe von- € für die Berechnung 

auf - herabgesetzt. Beim Verpächter wurde dagegen der Baukostenzuschuss In 

selber Höhe heraufgesetzt. 
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3.1.6 	 Betriebsnotwendlges Venn6gens geml& § 8 StromNEV (BNV 1) und be­
trlebsnotwendiges Elgenkapltal gemll § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichtigung der zuvor aufgeführten berOcksichtigungsfähigen kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs„ und 

Herstellungskosten, der berücksichtigungsfahigen Finanzanlagen und des berück­

slchtlgungsfähigen UmlaufvermOgens ergibt sich das betriebsnotwendige Venn6gen 

nach § 6 StromNEV (BNV 1) aus Anlage 2. 

Abzüglich des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugskapi­

tals und des verzinslichen Fremdkapitals ergibt sich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital nach § 6 StromNEV (BNEK /) aus Anlage 2. Die hieraus resuftierende Eigen­

kapitalquote gemlß § 6 Abs. 2 S. 3 StrornNEV ergibt sich aus Anlage 2. 

3.2. 	 Betrlebanotwendiges Vennögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) und be­
triebsnotwendiges Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK II) 

Verzlnsungsbasis der Eigenkapitalzinsen Ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, 

wie es in § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben ist. Im Oberblick: 

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermogens der betriebsnotwendlgen Alt­
anlagen zu Tagesneuwerten * Elgenkapltalquote (max. 40 %) 

+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendlgen Alt­
anlagen zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ Kak. Restwerte des SachanlagevermOgens der betriebsnotwendlgen 
Neuanlagen zu historischen AK/HK 

+ 	 Grundstücke zu historischen AK/HK 
+ 	 betriebsnotwendige Finanzanlagen 
+ 	 betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 
= 	 Betriebsnotwendiaes Vermöaen II fBNV m 


Steueranteil der Sonderposten mit ROcklageanteil 

Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 


= 	 Bebiebsnotwendlqes Eiaenkapltal II <BNEK IJ) 

Zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 StromNEV (BNV ff) 

sind somit die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betrieb&­

notwendigen Alt- und Neuanlagen zu ermitteln. Hierbei sind die Anlagegoter des 

Sachanlagevermtlgens mit denjenigen kalkulatorischen Restwerten zu berOckslchti­

gen, die bei der Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen gem. § 6 Strom­

NEV anerkannt wurden. Darüber hinaus finden bei der Berechnung des betriebsnot­
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wendigen Vennögens ggf. weitere Anlagegüter des Sachanlagevermogens, soweit 

deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen wurde, BerOcksichtlgung, z.B. immateri­

elle Vermögensgegenstlnde des Anlagevermögens sowie geleistete Anzahlungen 

und Anlagen Im Bau. 

Grundstücke sind gern. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV bei der Ermittlung der kalkulatori­

schen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr.1, 2 i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV wird auch im Rah­

men 	der Berechnung des betrlebsnotwendlgen Eigenkapitals die Elgenkapltalquote 

der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz dürfen die kalkula­

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anten von 40 % in die Bestimmung der Basis 

der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 

100 % und der Eigenkapltalquote ist (§ 6 Abs. 2 S. 5 StromNEV), müssen die kalku­

latorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanla­

gen zu historischen AnschatUtgs- und Herstellungskosten entsprechend mit min­

destens 60 % gewichtet werden. 

übersteigt die ermittelte Elgenkapltalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40% so Ist diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich daa betriebsnotwendlge 

VermOgen gemaß § 7 StromNEV {BNV II) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendlge 

Eigenkapital gemAß § 7 StromNEV {BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal .CO % 
übersteigenden Eigenkapltalantells 

Nach§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von ma­

ximal 40 % Obersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu ver­

zinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betrfebsnotwendige Ei­

genkapital (BNEK II) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ennittetten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) betnlgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen Ist zunächst der Anteil 

des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht Oberschreitet (BNEK 
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II s 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 


übersteigt (BNEK II > 40 %). 


Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene Eigenkapital­


quote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II ~ 40%) wie folgt zu ennitteln: 


BNEK II :S 40% = BNV II * 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote Obersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II > 40%) errechnet sich dann nach fOlgender 

Formel: 

BNEK II > 40% =BNEK II - BNEK II :S 40% =BNEK II - (BNV II * 0,4) 

Soweit das nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigen­

kapital (BNEK II) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebs­

notwendigen Vermögens (BNV II) betragt, hat demgegenüber keine Aufteilung des 

BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender 

Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. Ermittlung des auf die Neu„ und Altanlagen entfallenden Anteils am Ei­
genkapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen {§ 7 Abs. 3 S. 1 Strom­

NEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in§ 7 Abs. 3 S. 2 und 3 

StromNEV vorgegeben ist Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der Neuanla­

gen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich aus dem 

Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu Anschaffungs­

und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des gesamten Sachan­

lagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen Restwerten (RW) 

der Alt- und Neuanlagen (SAValtund SAVneu). 
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Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu AK/HK 
I [ Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altan­

lagen zu Tagesneuwerten• Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 stromNEV 
(max. 40 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 
zu historischen AK/HK * Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 
(min. 60 %) 

+ 	 Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen 
AK/HK] 

= Antell SAVnau 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der Neu­

anlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital ergibt 

sich aus Anlage 2. 

3.5. Ennittlung der Zinsen fUr die beiden Eigenkapltalanteile 


Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.102011, 


unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Elgenkapitalzinssatz fOr den Anteil des 


Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapltalquote nicht übersteigt, fOr Neuanla­


gen auf 9,05 % und fOr Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor Körper­


schaftsteuer festgelegt. 


Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 


übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 


BNEK II s 40% * Anteil SAVneu 11 	 9,05 % + BNEK II s 40% 11 Anteil SAVslt * 

7,14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht Ober Sachanlagevermögen sind die Bilanz.. 

werte mit dem fOr Neuanlagen geltenden Eigenkapftalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gem. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die letz­

ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei durch 

die Deutsche Bundesbank veröffenUichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich die 

Werte aus der .Umlaufsrendlte festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten 

- Anleihen der öffentlichen Hand•, aus .Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 
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2002 4 ,61 4,74 
;?{; '7 ~ 

•U 

2004 3,73 3.55 

i.005 ' 3 "1 ~ ..,„ 
- ­

2006 3.74 3 78 . 
20G7

2008 ­
•t2~ 4 4.". 

4,04 4,46 

200$ • oa ~ 28 

2010 2.43 2,45 

;;Q1f' 2,42 4,.c.6 

3153 re 4,80 

inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" sowie aus der 

„Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen - Hypothekenpfandbrfe­

fe„.1 Weitere Zuschläge sind gem. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV unzulässig. 

Da die Zinsreihen beim Statistischen Bundesamt fOr alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils fllr die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchschnitt gebildet. Es leitet sich für 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hierbei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksichtigungsflhlge Eigenkapltalverzinsung 

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. Die 

Eigenkapltalverzfnsung fOr die Ober1assene Netzi.nfrastruktur Dberkompensiert die 

negative Eigenkapitalverzinsung des Netzbetreibers. Die negative Eigenkapitalver­

zinsung stellt somit lediglich einen „rechnerischen Zwlschenschritr dar. Dabei ist zu 

Diese Reihen konnen auf der Internetseite des stati8tiscnen Bundeaamtes 
htlp:/Avww.bundesbank.de, unter dem Pfad: .Geld- und Kapltalmlr1de > Zinssatze und 
Renditen > zeitreihen: Zinssatze und Renditen > Umlautsrenditen festverzinslicher Wa1pa­
piere lnllndischer Emittenten• abgerufen werden. Link: 
http'J/www.bundesbank.deJNavigation/DE/Statistiken/Zeitrelhen_Datenbanken/Makrooekon 
omische_Zaitraihenfita_llat_node.htrnl?listld=www_a140_it01 
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beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus fOr die Ermittlung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfallt. Da die negative Eigenkapitalver­

zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb der nach§ 7 

Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Hohe von 40 Prozent dar­

stellt, sind die Eigenkapltalzinssätze nach§ 7 Abs. 4 StromNEVanzuwenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus­

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abginge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil V. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 1O; Urteil V. 

28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vermö~ 

genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fDr Neuanlagen 

maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. 

In der Gesamtschau der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzin­

sung aus Plchter und Verpächter wird dem Netzbetreiber Ober den in Ansatz ge­

brachten (gekürzten) Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute ge­

bracht (BGH, EnVR 79/07- .SWU Netze GmbW, S. 18). 
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4. Gewerbesteuer 

Gemäß § 8 stromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem 

Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten­

position in Ansatz gebracht werden. Bel der Genehmigung der Netzentgelte wird da­

her ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von der Bundes­

netzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen Zinssatz 

nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 

Die nach § 8 stromNEV anerkennungsfählge Gewerbesteuer ist allein nach den kal­

kulatorischen Maßstaben der StromNEV zu ennitteln. Die in der netzspezifischen 

Gewinn- und Ver1ustrechnung als zusltzlicher Gewinn erscheinende Differenz zwi­

schen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) Ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage fDr 

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der hOChstrichtertichen 

Rechtsprechung bestätigt worden (siehe etwa BGH v. 14.08.2008, KVR 34/07 - SW 

Speyer, Rn. 86 ff.). 

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wtrd auf die zusltzliche BerOck­

sichtigung von weiteren Zurechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundla­

ge verzichtet (BGH, KVR 81/07, S. 10). 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer wurde nach der Formel 

[BNEK 1154-0% • Anteil SAValt • 7, 14 % + BNEK II ~40% • Anteil SAVneu • 

9,05 % • + BNEK II> 40% • 3,98 %] * Hebesatz * Messzahl 

berechnet. Die zu berücksichtigende kalkulatorische Gewerbesteuer wird fn Anlage 2 

ausgewiesen. 
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5. Kostenmlndemde Er1öse und Ertrlge 


Die oben stehenden AusfOhrungen (Insbesondere im Kapitel 1) müssen, dem Sinn 


und Zweck der Regelung entsprechend, auch fOr Erlöse gelten; dies verdeutlicht sys­


tematisch die Regelung des§ 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, die von einer „Kostenprüfung" 


spricht, wobei offensichtlich, wie der dortige Verweis zeigt, die Prüfung von Erlösen 


nach § 9 StromNEV mit einbezogen ist. D.h. netzbezogene Erlöse beispielsweise 


sind ggf. hinzuzurechnen. Aber auch die anderen AusfOhrungen sind analog anzu­


setzen. 


6.3. sonstige betriebliche Ertrlge 

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von Netzanschlusskostenbeitrlgen 

Die von stromverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten Netzanschlusskos­

tenbeltrlge und BaukostenzuschDsse, die Im Zusammenhang mit der Errichtung ei­

nes Anschlusses für die Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind 

nach § 9 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV Ober die Dauer von 20 Jahren linear 

aufzulösen. Die Position zählt gem. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu 

den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantelen (vgl. hierzu Kapitel 7). 

5.3.2. Ertrlge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 

Die von stromverbrauchenden Anachlussnehmem entrichteten Netzanschlussbeitrl· 

ge und BaukostenzuschOsse, die Im Zusammenhang mit der Errichtung eines An­

schlusses für die Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind nach § 9 

Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 1 StromNEV Ober die Dauer von 20 Jahren linear aufzulö­

sen. Die Position zählt gern. § 11 Abs. 2 Nr. 13 ARegV dem Grunde nach zu den 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7). Auf Veranlas­

sung des Netzbetreibers hat die Beschlusskammer die Erträge aus dieser Position 

zum Verplchter ungebucht. Insofern wurde die Position auf 0,00 €reduziert Dem­

gegenüber wurde Jedoch die Ertragsposition beim Verpächter um den gleichen Be­

trag erhOht. 

5.3.4. Erträge aus Blindstrom 


Erträge aus Blindstrom stellen Umsatzerlöse dar und sind im Rahmen der Verpro­


bungsrechnung zu berücksichtigen. Die Erfösposition wird aus diesem Grunde mit 


Null angesetzt. 
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5.7. Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten) 

5.7.1. erhobene Konzessionsabgaben 

Korrespondierend zu den Aufwendungen (Position 1.5.1.} hat der Netzbetreiber unter 

dieser Position Erlöse aus erhobenen Konzessionsabgaben angegeben. Es handelt 

sich, wie in der Position 1.5.1. beschrieben, um einen durchlaufenden Posten. Die 

Position zählt gern. § 11 Abs. 2 ARegV dem Grunde nach zu den dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteilen (vgl. hierzu Kapitel 7). 

5.7.2. Erlöse aus EEG 


Der Netzbetreiber hat die Er10se, die in dieser Position entstanden sind, mit den Kos­


ten aus Position 1.1.1.2.1 eliminiert. 


5.7.3. Er1öse aus KWK-G 


Der Netzbetreiber hat, die Erlöse die in dieser Position ents1anden sind, rT'!it den Kos­


ten aus Position 1.1.1.2.2 neutralisiert. 


5.7.5 Erl6se aus singulär genutzten Betriebsmitteln 


Erlöse aus singulär genutzten Betriebsmitteln stellen Umsatzerlöse dar, die bei der 


Verprobung der Netzentgelte zu berücksichtigen sind. Der JAhr11che Abgleich erfolgt 


Ober das Regulierungskonto. 
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~reduziert um E mi~E an

&. Pacht- und DlensUelstungsverhiHtnisse 

Die In diesem Beschluss insgesamt enthaltenen aufgeführten standpunkte und 

Rechtsauffassungen gelten gleichermaßen für die nachstehenden Positionen. Die 

sich hieraus ergebende Auswirkungen sind stichpunktartig unter den nachstehenden 

Positionen getrennt nach den unterschiedlichen Leistungserbringern aufgeführt. 

6.1. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte BetrlebsfOhrung 

Wie oben ausgeführt sind samtliche in diesem Beschluss aufgeführten Standpunkte 

und Rechtsauffassungen auf den Dienstleister eines Netzbetreibers übertragbar. Nur 

so kann sichergestellt werden, dass ein Dlenstleistungsentgelt gegenüber einer ei­

genen Leistungserbringung nicht überhöht in Ansatz gebracht werden kann. 

Dienstleister Badenova AG &Co. KG 


Im Folgenden werden nur die Positionen erläutert bei der angesetzte Kosten nicht 


oder nur zum Teil anerkennungsfahig waren. 


Position 1.1.1 .3 Betriebsverbrauch 


Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur elgenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Der angefallene Teilbetrag in Höhe von - € wurde im Be­


triebsabrechnungsbogen des Netzbetreibers bereits in Position 1.1.1.3 angerechnet. 


Insofern wäre eine Anrechnung In den Dienstleisterentgelten in Position 1.1.2.5. und 


1.1.2.6. eine Doppelerfassung der Kosten. Damit ist der angesetzte Betrag von 

zusetzen. 

Position 1.1.1.5 Sonstiges 

In der Position Sonstiges hat der Netzbetreiber verschiedene Kostenpositionen zum 

Ansatz gebracht. Die Kostenpositionen .Materialien zur Instandhaltung• und .Bau­

stoffe• sind hierbei im Vergleich zu den angegebenen Werten des Jahres 2010 ge­

stiegen bzw . In der Stellungnahme zum AnhörungS&Chreiben er­

klärte der 

-
Netzbetreiber, 

Ai 
dass lnstandhaltungsmaßnahmen durch fehlende Netzver­

fügbarkeit im Jahre 2010 nur beschränkt möglich waren. Insofern geht die Be­

schlusskammer davon aus, dass im Jahr 2011 folgerichtig Nachholarbelten als Be­

sonderheiten des Geschäftsjahres gemäß Abschnitt 1.0 c) angefallen sind. Insofern 

ist hier hilfsweise der Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2011 anzusetzen. In der Stel­

lungnahme zum Anhörungsschreiben vom 26.04.2013 wurde zudem dargestellt, 

dass ein lnstandhaJtungsaufwand In Höhe wn - in dieser Position verbucht 
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wurde. Dieser wird mit dem Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 in Höhe von ­

€ angesetzt. lnsofem wird die Position um - € reduziert. Weiterhin Ist die Un­

terposition Bestandsbewertung des UmlaufvennOgens in Höhe von ~ als 

Besonderheiten des Geschäftsjahres dem Grunde nach zu kürzen. Laut Stellung­

nahme vom 26.04.2013 werden diese Kosten in Zukunft nicht mehr anfallen. 

Position 1.1.2.6 Aufwendungen fflr durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhal­

tungsleistungen 

In der Stellungnahme zum AnhOrungsschreiben erklärte der Netzbetreiber, dass ln­

standhaltungsmaßnahmen durch fehlende Netzverfügbarkeit im Jahre 2010 nur be­

schränkt möglich waren. Insofern geht die Beschlusskammer davon aus, dass im 

Jahr 2011 folgerichtig Nachholarbeiten als Besonderheiten des Geschäftsjahres ge­

mäß Abschnitt 1.0 c) angefallen sind. lnsofem ist hier hilfsweise der Durchschnitt der 

Jahre 2007 bis 2011 anzusetzen. Laut Stellungnahme zum Anhörungsschreiben 

vo„-
vom 

26.04.2013 sind hier reine lnstandhaltungsaufwendungen in Höhe € 
angerechnet worden. Diese wurden auf den Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 in 

HOhe vo~ E reduziert. Zusätzlich wurden hier Aufwendungen mr die 

Netztrennung in Höhe vo~E die aus Netzübernahmen entstanden sind an­

gesetzt. Diese sind nicht anrechnungsflhig, da es sich hier nicht um effiziente Be­

triebskosten handelt, sondern vielmehr um Folgekosten der Eigentumspflege, die der 

Netznutzer nicht zu tragen hat. Insofern sind die vom Netzbetreiber in dieser Position 

insgesamt angesetzten Kosten in Höhe von- E reduziert um~ mit 

~anzusetzen. 

Position 1.5.6. Rechts- und Beratungskosten 
· %"· 

Der Netzbetreiber hat als Rechts- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in 

Hohe von ~ngesetzt. Davon sind die zugeschlüsselten Kosten des Projek­

tes „KonzeptentwickJung Energiewende· in HOhe als Besonderheit des 

Geschäftsjahres dem Grunde nach nicht anrechnungsfähig. Weiterhin sind die nfcht 

anerkennungsfähigen Kosten fOr Beratungen zum Konzessionsmanagement me in Höhe 

von~ zu reduzieren. Insgesamt Ist die genannte Position somit um1

reduziert mit anzusetzen. 
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Position 1 .5.7. Soonsoring. Werbung. Soenden 


Die vom Netzbetreiber angegebenen Kosten lll·HOhe von ~ sind nicht aner­


kennungsfAhlg. Hierzu gelten die Erläuterungen in Abschnitt 1.5.7 


Position 1.5.9. Bewirtung und Geschenke 


Der Netzbetreiber hat nicht dargelegt, dass die angebrachten Aufwendungen be. 


triebsnotwendig sind. Daher ist der volle Betrag in HOhe vo~ nicht anrech­


nungsfähig. 


Position 1.5.13. Sonstiges 


Im Erhebungsbogen des Dienstleisters wurden sowohl die in Position 1.1.2.5. des 


Netzbetreibererhebungsbogen verrechneten Kosten für Betriebsführungsleistungen 


als auch die in Position 1.1.2.6 des Netzbetreibererhebungsbogen verrechneten Kos­


ten für Wartungs- und lnstandhaltungsleistungen angegeben. In der E-Mail·'V6m 


07.06.2013 hat der Netzbetreiber die verrechneten Kosten für die BetriebsfDhrungs­


leistungen in den Jifiren 2007 bis 201 Oübermittelt. Dabei sind die dem Netzbetrieb 


zugeordneten Kosten fOr die Betriebsführung im Jahre 2011 um rund 1 bis 2 Mio. E 


höher als Jn den Jahren 2008 bis 2010. Da Im Jahre 2011 unter anderem mit der 


Umsetzung .MaBis· besondere Anpassungen in den Netzbetriebsanwendungen vor­


genommen wurden, ist damit davon auszugehen, dass es sich bei den hier verrech­


neten Kosten 
•

um eine Besonderheit des GeSChlftsjahres der Hohe nach handelt.


lnsofem wird hier eine Herabsetzung• auf den Mittetwert der Jahre 2008 bis 2011 

vorgenommen. Die Kosten des Jahres 2007 werden dabei nicht einbezogen, da hier 

im ersten Jahr der Dlenstlelstungserbringung erhöhte Kosten zugerechnet wurden, 

die nach Ansicht der Beschlusskammer der Prozesslmplem&ntierung zuzuordnen 

sind und insofem nicht in die Durchschnittsbildung einbezogen werden dOrfen. Inso­

fern Ist die Position um einen Betrag vo...herabzusetzen. 
' 

Zusätzlich wurde in dieser Position vereinfachend eine Kürzung von Aufwendungen 

für .Konzessionsakquise• in Höhe von - E: angesetzt. Dabei wurde der Ko.s~­

abschatzung, die der Netzbetreiber mit der E-Mail vom 03.06.2013 dargelegt hat. 

gefolgt. Auch die Tätigkeiten der .Konzessionsakquise· sind als Eigentumspflege zu 

werten und daher sind diese Kostenbestandteile zu kürzen. 

Insofern sind die in dieser Position angesetzten Kosten in Höhe von re­

duziert um- mit- anzuerkennen. 
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Position 3. KalkulatoriSche Eigenkapitalverzinsung 

Die vom Netzbetreiber angegebenen kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen in Höhe 

von- sind u zu kürzen. Die AusfOhrungen un­

ter Kapitel 3 geltend entsprechend. Wie bereits dargelegt, ist im Hinblick auf das für 

Liquiditätszwecke vorzuhaltende UmlaufvermOgen grundsätzlich davon auszugehen, 

dass ein effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges· Umlaufvermögen nicht 

mehr als 1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Mo­

natsumsatz aus der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht für Liquk:U­

tltszwecke ergänzend zur Verfügung. Die ferner monatlich aufwachsenden nicht 

zahlungswirksamen Anteile der monatlichen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner 

die Liquidität während des Jahres. 

Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvermögen eines Dienstleisters keinen 

Ansatz. Dienstleister erhalten eine Vergütung, die den korrespondierenden eigenen 

Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die Vergütungen vorgangsbezogen wei­

terbelastet, ist diesen Weiterbelastungen ledlgllch der Charakter eines durchlaufen­

den Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungs­

schwankungen sind darüber hinaus für einen Dienstleister generell nicht erkennbar. 

Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetreiber 

aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen benötigte LiquidHätsreserve 

im originaren Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkontext beim Dienstleister daher 

außerhalb eines Vorratsvennögens kein betriebsnotwendiges UmlaufvermOgen an­

erkannt werden. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2 dargelegt. 

Der Antragsteller hat im Erhebungsbogen im Tabellenblatt 81 keine Anfangsbestän­

de fOr die Rückstellungen angegeben. lm Tabellenblatt A3 finden sich allerdings sol­

che Angaben. Für die Ermittlung des Anfangsbestandes der RDckstellungen wurden 

damit Rückstellungen in Höhe von- angerechnet. 

Die Eigenkapitalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur überkompensiert 

die negative Eigenkapitalverzlnsung des Dienstleisters. Die negative Eigenkapital­

verzinsung stellt somit lediglich einen .rechnerischen Zwischenschritt" dar. Dabei ist 

zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die EnnitUung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfä!lt. Da die negative Eigenkapitalver-
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zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb der nach § 7 

Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 Prozent dar­

stellt, sind die Eigenkapitalzinssätze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzuwenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehOren aus-­

schließlich Vermögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauemd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondern ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient {vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil v. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 

28.05.1998, XR 80194, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vermö­

genswerte die mft Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fOr Neuanlagen 

maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. In der Gesamtschau 

der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und 

Verpächter wird dem Netzbetreiber über den in Ansatz gebrachten (gekürzten) 

Pachtzins das Eigenkapital des Netzeigentümers zugute gebracht (BGH, EnVR 

79107 - .swu Netze GmbH•, S. 18). Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

ergibt sich in Summe aus Anlage 3a. 

Position 4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Die vom Netzbetreiber angegebene kalkulatorische Gewerbesteuer in Höhe von 

~u~ auf- w kürzen. Die Ausführungen unter Kapitel 

4 geltend entsprechend. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 3a dargelegt. 

Position 5.3.5 andere sonstige betriebliche Erträge 

Der Netzbetreiber hat unter dieser Position Ertrage in Hohe von~ verbucht. 

Der Netzbetreiber hat jedoch in der Stellungna hörungsschrelben vom 

26.04.2013 in dieser Position Erlöse in Höhe vo E angegeben. Zusätzlich 

sind die in der Stellungnahme angegebenen Erlöse aus Bestandsveränderungen hier 

anzusetzen. Da es sich bei beiden angegebenen Positionen um eine Besonderheit 

des Geschäftsjahres der Höhe nach handelt, ist dem Vorgehen bei den Wartungs­

und lnstandhaltungsaufwendungen folgend der Mittelwert der Jahre 2007 bis 2011 

anzusetzen. Damit ist in der Position ein Betrag VOIJ nzusetzen. 

Position 5.7.4. andere sonstiae betriebliche Erträge 

In der Stellungnahme zur Anhörung vom 26.04.2013 wurde unter dieser Position ein 

Wert von aus der Wartungs- und lnstandhaltungsdienstlelstung ange­
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geben. Der Vorgehensweise für Position 1.1.2.6. folgend ist hier der Mittelwert der 

Jahre 2007 bis 2011 in Höhe von - nzusetzen. 

Dienstleister E-MAKS GmbH & Co. KG 

Position 1.5.6 Rechts- und Beratungskosten 

Der Netzbetreiber hat als Rechts- und Beratungskosten insgesamt einen Betrag in 

Hohe von - angesetzt. Davon sind ~r den Auf- und Ausbau des 

Fachbereiches 5 zum internen IT-Support als Besonderheit des GeschAftsjahres 

dem Grunde nach nicht aner1<ennungsflhig. Weiterhin ist ein Betrag von - fDr 

die Nachbetreuung des Projektes .Prozessmanagemenr als Besonderheit des Ge­

schäftsjahres dem Grunde nach nicht anzuerkennen. Die angegebenen Kostenposi­

tion in Höhe von - € ist daher gemindert um Insgesamt mit-~ 
anzusetzen. 

Position 1.5.9 Bewirtung und Geschenke 


Der Netzbetreiber hat nicht nachgewiesen, dass die hier angegebenen Kosten be­


triebsnotwendig sind. Daher werden die in diesem Punkt beantragten Kosten nicht 


anerkannt. 


Position 1.5.11 Elnzelwertberlchtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 


Der Netzbetreiber macht unter der Position Einzelwertberichtigungen und Abschrei­


bungen auf Forderungen Kosten in einer Höhe~ettend. Ertauterungen oder 


Nachweise wurden hierzu nicht vorgelegt. Die Beschlusskammer geht davon aus. 


dass es sich bei dem geltend gemachten Betrag nicht um Abschreibungen auf un­


elnbringliche Forderungen handelt. Insofern wird der in Ansatz gebrachte Betrag In 


Höhe v~icht anerkannt. 


" 
Position 1.5.13. Sonstiges 

In der Position Sonstiges hat der Antragsteller verschiedene Kostenpositionen zum 

Ansatz gebracht. Laut Bericht des Netzbetreibers vom 30.06.2012 wurde im Jahr 

2011 beim Dienstleister eine Rockstands-Task-Force gebildet. Die daraus entstan­

denen Kosten sind als Besonderheit des Geschäftsjahres dem Grunde nach zu be­

werten. Insofern sind die dem Netzbetreiber zugerechneten Kosten in Höhe von 

- nicht anert<ennungsfähig. Vereinfachend wurde die KOrzung in dieser Po­

sition angesetzt. Zusätzlich sind die zugerechneten Projektkosten fQr das Nacharbei­
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ten der Systemtrennung im Jahr 2010 - sowie die Kosten für dfe Netzober­

nahme Neuenburg - nicht anzuerkennen, da sie als Folge von Netzüber­

nahmen der Eigentumspflege zuzurechnen sind und somit sachgerechterweise nicflt 
vom Netznutzer zu tragen sind. 

Die Unterpositionen kaufmännische Geschäftsbesorgungen, Umlage E-MAKS Ver­

waltungs-GmbH beinhaltet nicht ansetzbare Marketing-Aufwendungen (siehe hierzu 

die sachlichen Erläuterungen aus Abschnitt 1.5.7) in HOhe von- weiterhin sind 

- für das Scannen von Eingangspost zugeschlllsselt. Der allgemeine Schlüs­

sel ist hier nicht sachgerecht, da dem Netzbetreiber bereits in Position 1.1 .2.7. ein 

Betrag von ~r das Posteingangsmanagement direkt zugerechnet wurde. 

Insofern ist genannte Position um diesen geschlüsselten Betrag in Hohe von­

zu kürzen. 

Insgesamt ist die vom Netzbetreiber angegebene Kostenhöhe von redu­

ziert u..-mit .nzusetzen. 

Position 2. Kalkulatorische Abschreibungen 

Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorischen Abschreibungen geltend gemacht Die 

Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolgt analog zu den Ausführun­

gen unter Kapitel 2. Anerkennungsflhig ist ein Betrag in Höhe von - Die ge­

naue Berechnung ist in der Anlage 3b dargelegt. 

Position 3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen angegeben. Aner­

kennungsflhlg ist ein Betrag in Höhe von- Die Ausführungen unter Kapitel 

3 geltend entsprechend. 'Nie bereits dargelegt. ist im Hinblick auf das für Liquiditäts­

zwecke vorzuhaltende Umlaufvermögen grundsätzlich davon auszugehen, dass ein 

effizienter Netzbetreiber als betriebsnotwendiges Umlaufvermögen nicht mehr als 

1112 eines Jahresumsatzes vorhalten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz 

a11s der laufenden Vereinnahmung von Netzentgelten steht für Liquiditätszwecke er­

gänzend zur Verfügung. Die ferner monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksa~ 

men Anteile der monatlichen Netzentgefteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität 

wahrend des Jahres. 
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Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 

findet in Bezug auf das vorhandene Umlaufvennögen eines Dienstleisters keinen 

Ansatz. Dienstleister erhalten eine Vergotung, die den korrespondierenden eigenen 

Aufwendungen entsprechen sollte. Werden die Vergütungen vorgangsbezogen wei­

terbelastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufen­

den Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete zahlungs-­

schwankungen sind darüber hinaus für einen Dienstleister generell nicht erkennbar. 

Notwendige liquide Mittel sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetreiber 

aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen benötigte Liquiditätsreserve 

Im originären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkontext beim Dienstleister daher 
~ lf 

außerhalb eines Vorratsvennögens kein betriebsnotwendiges UmlaufvermOgen an­

erkannt werden. Die genaue Berechnung ist in der Anlage 2b dargelegt. 

Der Antragsteller hat im Erhebungsbogen im Tabellenblatt 81 keine Bestlnde von 

Rückstellungen als Abzugskapital angegeben für die Rückstellungen angegeben. Im 

Tabellenblatt A3 finden sich allerdings angaben für Rückstellungen, die laut Antrags­

steller zum einen dem Bereich Stromverteilung zuzurechnen sind und deren ZufOh­

rungsbeträge zum anderen auch als Aufwand beantragt wurden. Damit wurden die 

angegebenen Rückstellungen als Abzugskapital behandelt. Es ergibt sich damit eine 

Hlnzurechnung des Anfangsbestandes der Rückstellungen zu ~ und des 

Endbestandes zu ­

Die Eigenkapltalverzinsung für die überlassene Netzinfrastruktur Oberkompensiert 

die negative Eigenkapitalverzinsung des Qienstlelsters. Die negative Eigenkapltal­

verzinsung stellt somit lediglich einen .rechnerischen Zwischenschritt" dar. Dabei ist 

zu beachten, dass auch dieser Rechenschritt dem Algorithmus für die Ermittlung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung unterfallt. Da die negative Eigenkapitalver­

zinsung insoweit eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals unterhalb der nach § 7 

Abs. 1 S. 5 StromNEV zulässigen Eigenkapitalquote in Höhe von 40 Prozent dar­

stelH, sind die Eigenkapitalzinssatze nach § 7 Abs. 4 StromNEV anzuwenden. 

Innerhalb der Vermögenswerte dominiert das Umlaufvermögen. Dazu gehören aus­

schließlich Vennögenswerte, deren Bestand sich durch Zu- und Abginge häufig än­

dert. Es ist daher gerade kein dauernd dem Betrieb dienender Vermögensgegen­

stand, sondem ein Wirtschaftsgut, das dem sofortigen Verbrauch dient (vgl. die stän­

dige Rechtsprechung des BFH: Urteil V. 31.05.2001, IV R 73/00, Rn. 10; Urteil v. 
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28.05.1998, XR 80/94, Rn. 30). Insoweit handelt es sich maßgeblich um Vennö­


genswerte die mit Neuanlagen vergleichbar sind, und daher mit dem fOr Neuanlagen 


maßgeblichen Zinssatz in Höhe von 9,05 % verzinst werden. In der Gesamtschau 


der dem Netzbetreiber zugute gebrachten Eigenkapitalverzinsung aus Pächter und 


Verpächter wird dem Netzbetreiber Ober den In Ansatz gebrachten (gekürzten) 


Pachtzins das Eigenkapital des Netzelgentomers zugute gebracht (BGH, EnVR 


79107 - „SWU Netze GmbH", S. 18). Die kalkulatorische Eigenkapitalverzlnsung 


ergibt sich in Summe aus Anlage 2b. 


Position 4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 


Der Netzbetreiber hat keine kalkulatorische Gewerbesteuer angegeben. Anerken­


nungsfählg ist ein Betrag In HOhe von ~. Die Ausführungen unter Kapitel 4 


geltend entsprechend. Die genaue Berechnung Ist in der Anlage 2b dargelegt. 


Dienstleister badenlT GmbH 


Der Netzbetreiber gibt für die seitens der badenlT GmbH erbrachten Diensdeistun­


gen Aufwendungen in Höhe von~ an. DarOber hinaus hat der Netzbetreiber 


fOr diese Dienstleistungen einen gesonderten Erhebungsbogen Obennittelt. Entspre­


chend diesem Dienstleistungserhebungsbogen liegt der nach den kalkulatorischen 


Vorgaben der StromNEV ermittelte Preis fDr die Erbringung von Dienstleistungen 


durch Dritte jedoch oberhafb des tatsächlich gezahlten EntgeHes. In diesem Fall ist 


ausschließlich auf die Kosten in der HOhe des tatsächlich gezahlten Entgeltes nach § 


5 Abs.1 StromNEV abzustellen. Die seitens des Netzbetreibers entsprechend § 4 


Abs. 5a StromNEV nach den kalkulatorischen Vorgaben der StromNEV ermittelten 


Kosten für die Dienstleistungserbringung stellen hierbei lediglich den Maximalab­


gleich dar. Die angegebenen Kosten betrage~ Die Differenz von 

ist somit nicht anerkennungsflhig. 


Dienstleister regioData GmbH 


Aus dem gesondert Obennittelten Erhebungsbogen fOr die seitens der regioData 


GmbH erbrachten 

vo.-
Dienstleistungen 

E
Ist ersichtlich, dass Aufwendungen fQr die Migra­


tion der Netzteile Neuenburg sowie Ebringen sowie die Anlagenaufnahme Neuen­


burg in Hohe in die Kalkulation des Dienstleistungsentgeltes Eingang 

gefunden haben. Diese Aufwendungen sind jedoch nicht ansatzflhig, da diese durch 

die Netzübernahme ursächlich entstanden und damil der Eigentumspflege zuzurech­

­
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nen sind. Das tatsächlich angesetzte Entgelt für die Dienstleistungserbringung ist 

insofern u~ auf - zu mindern. 

6.2 Aufwendungen fQr Obertasaene Netzinfrastruktur 

Wie oben ausgeführt sind sämtliche In diesem Beschluss aufgefOhrten Standpunkte 

und Rechtsauffassungen auf den Verpächter eines Netzbetreibers Obertragbar. Nur 

so kann sichergestellt werden, dass ein Entgelt fOr überlassene Netzinfrastruktur 

nicht die Kosten der Selbsterbrlngung der Leistung übersteigt. 

Vemäcbter badenova AG & Co. KG 


Im Einzelnen werden hier nur Positionen beschrieben, bei denen eine Kürzung vor­


genommen wurde. 


Position 1.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Fremdkapitalzinsen sind gemaß § 5 Abs. 2 StromNEV In Ihrer tatsächlichen Auf­

wandshöhe zu berücksichtigen, höchstens jedoch in der Höhe kapltalmarktüblicher 

Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen.· Mit dem zweiten Halbsatz dieser Rege­

lung hat der Verordnungsgeber§ 4 Abs. 1 StromNEV konkretisiert, nach dem bilan­

zielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen sind, als 

sie den Kosten eines eff1Zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent­

sprechen. 

Dabei ist auf die Kreditbedingungen im Zeitpunkt der Aufnahme des jeweiligen Kredi­

tes abzustellen. Zwar kann es vorkommen, dass eine Kreditaufnahme sich im Zeit­

verlauf als nicht vorteilhaft ervveist. weil das Marktzinsniveau nach der Kreditaufnah­

me gesunken ist. Ex ante ist aber eine solche Entwicklung in der Regel nicht sicher 

erkennbar. Im Zweifel hat der Netzbetreiber darzulegen, dass seine individuellen 

Kreditkonditionen im Zeitpunkt der Kreditaufnahme den damals gültigen Kreditkondi­

tionen entsprachen. Zur Prüfung der Angemessenheit sind hierfür Plausibilisierungs­

zinssatzreihen von der Beschlusskammer herangezogen worden, die erhöht um ei­

nen Relevanzabstand die Zinsreihe (vgl. Ausführungen zur Eigenkapitalverzinsung) 

widerspiegeln, die sich an § 7 Abs. 7 StromNEV orientiert. Somit ergeben sich die 

Plausibilisierungszinssatzreihen . aus dem Mittelwert der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere 
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inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen {Nicht-MFls) und der Umlaufs­

rendite Inländischer Inhaberschuldverschreibungen- Hypothekenpfandbriefe und der 

Addition eines Relevanzabstandes in Höhe von 0,1%. Kreditkosten, die aus einer 

KreditaufnahnJ!! 1'lit Festzinsvereinbarung resultieren, sind grundsätzlich anzuerken­

nen, auch wenn zwischenzeitlich das Marktzinsniveau niedriger liegt, es sei denn, 

dass eine Umfinanzierung unter Berücksichtigung etwaiger Vorfälligkeltsentschadl­

gungen zu geringeren Kreditkosten führen würde. 

Die im Tabellenblatt ,,A5. Darlehensspiegel 11· von dem Netzbetreiber eingetragenen 

Betrage fOr ,,Zinsen und ähnliche Aufwendungen• werden mit Hiife der genannten 

jahresindividuellen Zinssatzreihen plausibilisiert. Die Beschlusskammer geht davon 

aus, dass die zu den genannten Beträgen korrespondierenden Zinssatze UberhOht 

sind, wenn diese Ober den Plausibilisierungszinssatzreihen liegen. In diesem Fall 

wird der jeweilige von der Beschlusskammer ermittelte Referenzzinssatz zu Bestim­

mung der anzuerkennenden Fremdkapitalzinsen verwendet. Um die durchschnittli­

che Zinsbelastung des Kalendetjahres 2011 festzu~len, wird anhand der Angaben 

im Tabellenblatt .AS. Oar1ehensspiegel 11· zudem das durchschnittlich gebundene 

Kapital des Kalenderjahres 2011 fOr das jewelllge Darlehen herangezogen. 

Position 1.3.2 gegenüber Unternehmen. mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen stets 

einer kritischen Überprüfung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Kreditkosten als auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgenommen Volumlna. Es gelten auch 

insoweit die zuvor beschriebenen Grundsätze. Bei der Kreditaufnahme des Netzbe­

treibers bei einem assoziierten Unternehmen trifft jedoch den Netzbetreiber eine ver­

stärkte NachYJeislast hinsichtlich der MartdObllchkeit der Kreditbedingungen. Dieser 

wurde hier nicht erbracht Zum Einen muss hier ein marktkonfonner Zinssatz nach­

gewiesen werden. Zum Anderen ist die Höhe der den Zinsaufwendungen gegen­

überstehenden Verbindlichkeiten darzustellen. Femer wären diese auch als Abzugs­

kapital im Rahmen der Eigenkapitalermittlung darzustellen, da andernfalls eine dop­

pelte Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals anfallen WOrde und dies nicht dem 

Grundsatz der Nlchtanrechenbarkeit von zusätzlichen Kosten, die bei Selbsterbrin­

gung der Leistung vermieden werden konnten, widersprechen wOrde. Die angegebe­

(1.3.2) ist gemindert 

nzusetzen. 



€ darni n

Position 1.3.3 gegenüber Kreditinstituten 


Die anerkennungsfflhigen Zinsen gegenüber Kreditinstituten wurden mittels der oben 


beschriebenen Methode ermittelt. Die anerkennungsfähigen Kosten sind in der Ta­


belle dargestellt. 


Die anerkennungsfähigen Zinsen enechnen sich dabei aus dem Mittelwert der Rest­


schuld zum 01.01.2011 und der Restschuld zum 31.12.2011 multipliziert mit dem 


maximal zulässigen Zinssatz (Referenzzinssatz), soweit die beim Netzbetreiber an­


gefallenen Zinsen Ober dem so ermittelten Wert liegen. 


Für den in der obigen Tabelle angegebenen geschlüsselten Anteil wird entsprechend 


des erstmaligen Anfalls in 2011 der Referenzzinssatz des Jahres 2011 angesetzt. 


Insgesamt sind von den vom Netzbetreiber in dieser Position angesetzten Kosten in 


Höhe von erkennungsfähig. 


Position 2. Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens sowie Ermittlung 


der kalkulatorischen Abschreibungen 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Kapitel 2. 1 , • '
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Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.1. 

Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.1.2. Die historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2006 mit den zum damaligen 

Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den jevveiligen Anlagen­

gruppen wurden im Rahmen des BK 8-071246 bereits geprüft und festgesteut und 

sind grundsätzlich unverändert fortzuführen, es sei denn AnlagenabgAnge mindern 

den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den Anlagengruppen oder Verände­

rungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV-Vorgaben insofern nicht nachzu­

vollziehen und unzulässig, da durch die entsprechenden Vertnderungen bereits ver­

diente Abschreibungen und Restwerte emeut in Ansatz gebracht werden könnten. 

Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge im Anlagevermögen der Jahre 2007 - 2011 

um die betrlebsnotwendlgen Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Abgänge im AnlagevermOgen Altanlagen 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.1.2.1. 

Zugänge im Anlagevermögen Altanlagen 


Hierzu geften die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.1.2.2. 


Tagesneuwerte 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 2.2. Die Beschlusskam­


mer geht davcn aus, dass die mit Beschluss vom 13.03.2008 (Az. BKB-07.1203) fest­


gelegte Methodik zur Bestimmung der Indexreihen, Ober die noch nicht abschließend 


gerichtlich entschieden wurde, sachgerecht ist Gleichwohl hat die Beschlusskammer 


dem Beschluss die vom Bundesrat vorgeschlagenen Rechtsänderungen (vgl. BR­


Drs. 520/1/12) zu Grunde gelegt. Die anzuwendenden Indexreihen ergeben sich aus 


Anlagen 3c und 3c.1 zu diesem Beschluss. 


Ermittlung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.3. 
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Kalkulatorische Jahresabschreibuna für Altanlagen 


Hierzu gelten die allgemeinen AusfOhrungen aus Abschnitt 2.3.1 . 


Kalkulatorische Jahresabschreibung fOr Neuanlagen 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 2.3.2. 


Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des SachanlagevermOgens 


Hierzu gelten die allgemeinen AusfQhrungen aus Abschnitt 2.3.3. Ausgangspunkt 


dieser PrOfrechnung sind die seitens der Antragstellerin in dem Blatt .02• das Erhe­


bungsbogens mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Wobei die oben 


mitgeteilten Sachverhalte gelten. 


Unternehmen Anwendbare Nutzungsdauern fOr Altanlagen 

bedenova AG & Co. KG - Anten des Sachanlagevermögens, das aus der Freiburger Energie-

und W8118rversorgung stammt: 

Steuerlich• Nutzungadauam bia 31.12.1996 

betrlebsgewChnlche Nutzungsdauern ab 1.1.1997 (entsprechen den 

jeweiligen Untergrenzen der Nutzungsdauern nach Anlage 1 Strom-

NEV) 

-Anteil des SachanlagevermOgens, das aus der Energieversorgung 

Oberbaden GmbH stammt: 

Steuertlche Nutzungadauam bis 31.12.1998 

betriebagewöhnllche Nutzungsdauern ab 1.1.1999 (entsprw:hen den 

jeweiligen Untergrenzen der Nutzungsdauern nach Anlage 1 Strom-

NEV) 

Auf Grundlage dieser Informationen hat die Beschlusskammer folgende Nutzungs­

dauem zu Grunde gelegt: 

Anlagengruppan Nutzungsdauern Nutzungsdauem Untergrenze Obergrenze 

bis 1996/1998 leit 1997/1999 StromNEV StromNEV 

Kabel 220 kV 35 40 "'° 50 

Kabel 110 kV 35 40 40 50 

Kabel Mittelspannungsnetz 35 40 40 45 
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Kabel 1 kV 25 40 40 45 

Kabel AbnehmeranschlOsse 25 35 35 45 
Freileitungen 110-380kV 35 40 40 50 

Freileitungen Mittelspannungsnetz 30 30 30 40 

Freileitungen 1 kV 30 30 30 40 

Freileitungen AbnehmeranschlOsse 30 30 30 35 

stationseinrichtungen und Hilfsanla­ 20 35 35 45 

gen inklusive Trafo und Schalter 

Schutz-, Mess- und Oberspan­ 20 20 25 30 
nungsschutzeinrichtungen, Fern­

ateuer-, Femmelde-, Femmess- und 

Automatikanlagen sowie Rundstau­

erungsanlagen einschließlich Kopp­

lungs-, Trafo- und Schaltanlagen 

Sonstiges 20 20 20 30 

38012201110/30/10 kV-Stationen 25 25 26 35 

Hauptverteilerstationen 20 25 25 35 

Ortsnetzstationen 20 30 30 40 

Kundenstationen 20 30 30 40 

Stationsgebaude 20 30 30 50 

Allgemeine Stationseinrichtungen, 20 25 25 30 
Hilfsanlagen 

Ortsfeste Hebezeuge und Lasten­ 20 25 25 30 
aufzQge ainschlieBlich Laufschie­

nen, Außenbeleuchtung in Um-

spann- und Schaltanlagen 

Schalteinrichtungen 20 30 30 35 

Rundsteuer-, Femsteuer-, Femmel­ 20 25 25 30 

de-, Femmess-, Aulomatikanlagen, 

Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtungen 

Ortsnetz-Transfonnatoren, Kabel­ 20 30 30 35 
verteilerschränke 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, 15 20 20 25 

TFR-Empfanger 

Fernsprechleitungen 10 30 30 40 

Fahrbare Stromaggregate 15 15 15 25 

Grundstocksanlagen, Bauten für 12 25 25 35 

Transportwesen 

Betriebsgebäude 50 50 50 60 

Verwaltungsgebäude 50 60 60 70 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, 10 8 8 10 
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Werkzeuge/Gerate) 

Werkzeuge/ Gerate 10 14 14 18 

Lagereinrichtung 10 14 14 25 
Haroware 3 4 4 8 

Software 3 3 3 5 

Leichtfahrzeuge 5 5 5 5 

Schwelfahrzeuge 7 8 8 e 

BerOckslchtlgungsfähige kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Rest­


werte des Sachanlagevermögens 


Die kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanlagevermögens zu Anschaffungs­


und Herstellungskosten (fOr Alt- und Neuanlagen) - gegliedert nach Anlagengruppen 


- und zu Tagesneuwerten für Altanlagen - ebenfalls gegliedert nach Anlagengrup­


pen -wurden nach den vorstehend dargesteflten Grundsatzen ermittelt und ergeben 


sich - jeweils gesondert fOr den Anteil der auf die FK- und EK-Quote entfallt - aus 


Anlagen 3 und 3a. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des Sachanla­


gevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlagen 3c und 3c.1. 


Die Anfangs- und Endbestlnde der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever­


mOgens zu Anschaffungs- und Herstelungskosten (fOr Neuanlagen) wurden nach 


den vorstehend dargestellten Grundsitzen ermittelt und e~eben sich - gegliedert 


nach Anlagengruppen - aus Anlagen 3c und 3c.1. Bezogen auf die kalkulatorischen 


Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (für Altanlagen} - gegliedert 


nach Anlagengruppen - finden sich die Werte ebenfalls in Anlagen 3c und 3c.1. 


Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originlre Anschaffungs- und 


Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauem) ergeben sich aus 


Anlagen 3c und 3c.1. Da das Altanlagevermögen des ehemaligen Netzteils der Frei­


burger Energie- und Wa888rversorgung wurde dabei in Anlage 3c.1 separat darge­


stellt, um den Effekt der unterschiedlichen Nutzungsdauerwechsel darzustellen. 
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Position 3. Eigenkapltalverzinsung 

Hierzu gelten die allgemeinen AusfOhrungen aus Abschnitt 3. Bei der Ennittlung der 

Eigenkapitalverzinsung wurden die In Anlage 2c aufgeführten Vermögenswerte und 

Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht Ober die Berechnung der kalkula­

torischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in Anlage 2c. 

Kalkulatorische Eigenkaoitalguote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.1. 

Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermöaens zu historischen Anschaffunos­

und Herstellunoskosten 

Hierzu geHen die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.1.1. Die berQcksichti­

gungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens 

zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten mr Altanlagen und die Mittel· 

werte der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens zu historischen An­

schaffungs- und Herstellungskosten fOr Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 2c. 

Betrfebsnotwendiae Finanzanlagen und betriebsnotwendjges Umlaufvermögen 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.1.2. 

Finanzanlagen 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.1.2.1. 

UmlaufvennOgen 


Wie bereits dargelegt ist im Hinblick auf das fOr Liquiditatszwecke vorzuhaltende Um­


laufvennögen grundsltzlich davon auszugehen, dass ein effizienter Netzbetreiber als 


betriebsnotwendlges Umlaufvermögen nicht mehr als 1/12 eines Jahresumsatzes 


vorhatten muss. Mindestens ein weiterer Monatsumsatz aus der laufenden Verein­


nahmung von Netzentgelten steht fOr Uquiditatszwecke ergänzend zur VerfOgung. 


Die ferner monatlich aufwachsenden nicht zahlungswirksamen Antelre der monatli­


chen Netzentgelteinnahmen erhöhen ferner die Liquidität während des Jahres. 


Der aus dieser Rechtsauffassung für den Netzbetreiber resultierende Wertansatz 


findet in Bezug auf das vorhandene UmlaufvennOgen mit Ausnahme evtl. Vorrats­
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vermögen eines Verplchters keinen Ansatz. Verpächter erhalten zur Deckung der 

Aufwendungen einen Pachtzins. Werden die Pachtzinsen vorgangsbezogen weiter­

belastet, ist diesen Weiterbelastungen lediglich der Charakter eines durchlaufenden 

Postens beizumessen. Nicht der Selbstorganisation geschuldete Zahlungsschwan­

kungen sind darüber hinaus fQr einen Verpächter generell nicht erkennbar. Notwen­

dige liquide Mittel und Vorrtte sind somit nicht betriebsnotwendig. Da der Netzbetrei­

ber aufgrund seiner Betriebsverantwortung die im Übrigen benötigte Liquiditätsre­

serve im orginären Netzbetrieb vorhält, kann im Gesamtkontext beim Verpächter da­

her außerhalb eines Vorratsvermögens kein betriebsnotwendlges Umlaufvennögen 

anerkannt werden. 

Grundstocke zu historischen AK/HK 

Hierzu gelten die allgemeinen AusfOhrungen aus Abschnitt 3.1.3. 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil. Abzugskaoital und das verzinsli­


che Fremdkapital 


Hierzu gelten die allgemeinen AusfOhrungen aus Abschnitt 3.1.4. 


Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteif 

Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.1 ,4.1. 

Abzugskapital 

Hierzu gelten die allgemeinen AusfOhrungen aus Abschnitt 3.1.4.2. 

Erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der An­

schlussnehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten 

Die Position beinhaltet den Restwert der erhaltenen Baukostenzuschüsse und Netz­

anschlusskostenbeiträge. Kalkulatorisch ist im Regime der StromNEV die aktivische 

Absetzung von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht zulässig. Es sind zwin­

gend Passivposten zu bilden, die gemaß § 9 Abs. 1 S. 2 und § 9Abs. 2 StromNEV 

über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen sind. Die beim Netzbetreiber ange­

setzten Baukostenzuschosse wurden auf Veranlassung des Netzbetreibers dem 

Verpächter zugeordnet. Insofern wurde hier der Anfangsbestand in Höhe von 
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rhöht

Position 5 3.2. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 


Auf Anlass des Netzbetreibers wurden unter dieser Position die Erträge aus Baukos­


tenzuschossen 

von-
vom 

u.,._
Netzbetreiber 

uf 
umgebucht Insofern wurde der angesetzte Ertrag 


. 

nd der Endbestand in Höhe von sätzlich als Abzugskapi­

tal angesetzt. 


Betriebsnotwendiges Vermöaen gemäß § 7 StromNEV CBNV II) und betriebsnotwen­


diges EjgenkaDital gemäß§ 7 StromNEV CBNEK lll 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.2. übersteigt die ermit­


telte Elgenkapitafquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil von 40% so ist 


diese gemäß § 6 Abs. 2 S. 4 StromNEV auf 40 % zu begrenzen. Unter Zugrundele­


gung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das betriebsnotwendige Vermögen gemlß 


§ 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2c. Das betriebsnotwendlge Eigenkapital gemlß 


§ 7 stromNEV (BNEK II) ergibt sich aus Anlage 2c. 


Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % übersteigenden 


Eigenkaoitalanteils 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausfilhrungen aus Abschnitt 3.3. 


Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am Eigenkapital 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.4. Der Anteil der Neu 


und Altanlagen am Eigenkapital ergibt sich aus Anlage 2c. 


Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 3.5. 


Berücksichtigungsfähige Eigenkaoitalverzinsung 


Die kalkulatorische Ei~nkapitalverzinsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2c.. 


Position 4. Gewerbesteuer 


Hierzu gelten die allgemeinen Ausführungen aus Abschnitt 4. Die zu berücksichti­


gende kalkulatorische Gewerbesteuer wird in Anlage 2c ausgewiesen. 
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Position 5.6.4. Erträge aus Kassenbestand. Guthaben bei Bundesbank und Kreditin­


stituten 


Bei der Berechnung des Eigenkapitalzinses wurde das Anlagevermögen des Dienst­


leisters nicht in Ansatz gebracht. Folgerichtig sind die angese~au~ 
E herabzusetzen. 







7. Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenantelle l.S.d. § 11 
Abs. 2 ARegV 

Auf Grundlage der Daten, die die Beschlusskammer 8 mit Beschluss v. 14.05.2012 

zur Durchführung der Datenerhebung für die Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus der Betreiber von Elekbizitltsversorgungsnetzen i S. d. § Nr. 2 

EnWG fDr die zweite Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV erhoben hat, wer­

den die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV im 

Basisjahr bestimmt. Es wurden dabei die nachfolgend aufgeführten Kostenanteile 

berücksichtigt: 

1. Gesetzliche Abnahme- und Vemotungsoflichten (S. 1 Nr. 1) 


Unter gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten sind fmanzielle Verpflichtun­


gen aus dem EEG und KWKG zu verstehen. Die hieraus entstehenden Kosten und 


Erlöse sind gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare 


Kostenanteile. 


Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem aufgenommenen und vergüteten Strom aus Anlagen, die dem 

EEG unterfallen, bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilemetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Emeuerbare­

Energlen-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leltet der 

Verteilemetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich. 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mtlßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 

KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzJichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-FOrderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) fst seinerseits zur Zahlung des KWK­
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Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Ertrage des Verteilemetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. GeringfDgige Ober- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber aucli an ei­

nen Dritten (z. B. Stromhlndler) verkaufen. In diesem FaU erhalt er vom Netzbetrei­

ber lediglich den KWK-Zuschlag vergütet Der dem aufnehmenden Netzbetreiber 

vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ONB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuachlags verpflichtet. 

2. Konzessionsabgaben CS. 1 Nr. 2) 


Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen fOr die Ein­


räumung des Redits zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege fOr die Verlegung und 


den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchem 


im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten (§ 48 Abs. 1 EnWG). Die Position 


ist ertrage- und aufwandsseitig relevant (Ansatz in jeweils gleicher Höhe). Bei Kon­


zessionsabgaben handelt es sich dem Grunde nach um dauerhaft nicht beeinfluss­


bare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ARegV. 


3. Betriebssteuern CS. 1 Nr. 31 


Betriebssteuem im Sinne des § 11 Aba.2 S.1 Nr. 3 ARegV sind alle Steuern, die in 


der Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, S.51). Dem­


entsprechend unterfallen etwa Grundsteuern, die Kfz-steuer oder Energiesteuern 


dem Grunde nach der Regelung des § 11 Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV. Die kalkulatori­


sche Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV stellt keine Betriebssteuer nach § 11 


Abs.2 S.1 Nr. 3 ARegV dar. 


4. Erforder1iche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen lS. 1 Nr. 4) 


Bei Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber handelt es sich dem Grunde nach 


um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 4 


ARegV. Zu den vorgelagerten Netz.kosten zählen neben den Kosten fUr Leistung, 


Arbeit, Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch folgende Aufwendungen: 


• Aufwendungen für NetzreservekapazltAt 
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• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV 

• Aufwendungen filr unterspannungsseltlge Messung 

• Aufwendungen fOr Blindstrom 

• Aufwendungen fQr singulär genutzte Betriebsmittel 

5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 der Systemstabilitätsverord­


nung CS. 1 Nr. 51 


Kosten fOr die Nachrüstung von Wechselrichtern gemäß§ 10 Abs. 1 SysStabV. Die­


se Kosten sind fOr das Basisjahr nicht relevant. 


6. Genehmigte lnvestftionsmaßnahmen CS. 1 Nr. 6 und 6al 


Kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen sind gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 6 


und 6a ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. 


7. Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von Erdlsabeln nach 


§ 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach Nr. 6 berücksichtiat werden 


und soweit die Kosten bej etrizjentem Netzbetrieb entstehen CS. 1 Nr. 7) 


In dieser Position sind die Mehrkosten fOr die Errichtung, den Betrieb und die Ande­


rung von Erdkabeln nach § 43 S. 1 Nr. 3 und Satz 3 EnWG soweit diese nicht nach 


Nr. 6 berücksichtigt werden und soweit die Kosten bei effizientem Netzbetrieb ent­


stehen zu verbuchen. Soweit diese Kosten vorliegen, handelt es sich um dauerhaft 


nicht beeinflussbare Kostenanteile nach S. 1 Nr. 7 ARegV. 


8. Vermiedene Netzentgelte i.S.v. § 18 StromNEV. § 35 Abs. 2 EEG und§ 4 Abs. 3 


KWKG CS. 1 NL 8l 


Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach§ 18 StromNEV vom 


Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­


spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 


Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­


schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 


zu berücksichtigen. Bei Aufwendungen fllr Stromeinspeisung durch Betreiber dezent­


raler Erzeugungsanlagen nach§ 18 StromNEV handelt es sich dem Grunde nach um 


dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. 8 ARegV. 




Ba. Erweiterter Bilanzausgleich gern. § 35 GasNZV 

Für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht relevant. 

Sb. Zahlungen an Städte und Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV 

CS. 1 Nr. Sb) 

In dieser Position sind die Zahlungen an Stadte oder Gemeinden nach Maßgabe wn 

§ 5 Abs. 4 StromNEV zu verbuchen. Bei dieser Position handelt es sich dem Grunde 

nach um dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemaß § 11 Abs. 2 S.1 Nr. Sb 

ARegV. 

9. Tarifvertragliche Yereinbarungen zu Lohnzusatz und Versoraungsleistungen <S. 1 


Nr. 9) 


Dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile werden zwar nicht dem Effizienzver­


gleich zugeführt, müssen aber dennoch -wie alle Kostenanteile - gern.§ 4 Abs. 1 


StromNEV effizient sein. Zur Prüfung des Effizienzgebots sind Fremdvergleichsmaß­


stabe heranzuziehen, die insbesondere die Angemessenheit von betrieblichen Zu­


satzvereinbarungen im Blick haben. 


Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind, sind gemä.ß § 11 Abs.2 S.1 Nr.9 ARegV dauerhaft nicht be­

einflussbare Kostenanteile. Diesbezüglich geht die Beschlusskammer davon aus, 

dass wn dieser Regelung nur jene Mitarbeiter erfasst werden, die auf Grundlage 

eines Arbeitsvertrages direkt bei dem Netzbetreiber tätig sind. 

Da die Überleitung von Arbeitnehmern auf den rechtlich selbständigen Netzbetreiber 

zum 31. Dezember 2008 aus den verschiedensten Gründen noch nicht vollständig 

abgeschlossen war, wurde fOr die erste Regulierungsperiode eine Übergangsrege­

lung akzeptiert. Es war danach zulässig, die Kosten für betrieblich und tarifvertraglich 

geregelte Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen von Mitarbeitern als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile auszuweisen. die noch nicht unmittelbar beim 

Netzbetreiber beschäftigt waren, deren Tätigkeit aber ausschließlich für den jeweili­

gen Netzbetreiber erfolgte und deren endgültige Oberleitung in ein arbeit&vertragli­

ches Beschäftigungsverhältnis beim Netzbetreiber angestrebt war. 
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Wollte der Netzbetreiber von der Übergangsregelung für die erste Regulierungsperi­

ode Gebrauch machen, so hatte er entsprechend dem Leitfaden „Große Netzgesell­

schaft" bis zum 31.03.2013 nachvollziehbar darzulegen und zu quantifizieren, welche 

Mitarbeiter ausschließlich fQr das Netz tätig waren und bis zum Abschluss der ersten 

Regulierungsperiode auf den Netzbetreiber im oben genannten Sinne übergeleitet 

werden sollten. Die Umstrukturierung ist der Beschlusskammer in Fenn eines recht­

lich verbindlichen personenscharfen Nachweises vorzulegen, der belegt, dass der 

einzelne Arbeitnehmer in der zweiten Regulierungsperiode aufgrund eines Arbeits­

vertrages direkt bei der Netzgesellschaft tätig ist. Dieser personenscharfe Nachweis 

ist spätestens mit Ablauf der Stellungnahmefrist, sOYJeit nicht bereits erfolgt, zu 

Dbennltteln. Ergänzend zu dem personenscharfen Nachweis müssen auch die PZK 

mitgeteilt werden, die zu den übergeleiteten Mitarbeitern gehören. Eine weitere 

Übergangsregelung für die zweite Regulierungsperiode ist nicht vorgesehen. 

Mit Beginn der zweiten Regulierungsperiode werden daher nur noch die Versor­


gungsleistungen detjenigen Mitarbeiter als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV berücksichtigt, die auf Grundlage eines un­


mittelbar mit dem Netzbetreiber geschlossenen Arbeitsvertrages ausschleßlich dort 


tätig sind. Lohnzusatzleistungen de~enigen Arbeitnehmer, die aufgrund von Dlenst­


leistungsverträgen oder Mitarbeiterüberlassungen fOr die Netzgesellschaft tätig sind, 


geHen ebenso nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar. 


Von den vom Netzbetreiber angegebenen Kosten fQr Lohnzusatz und Versorgungs­


lelstungen in Höhe vo~ werden von der Beschlusskamme­


nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV anerkannt. 


Aufgrund der Oberleitung von Mltarbeltem des Dienstleiters Badenova AG in die 


Netzgesellschaft wurden insgesamt Lohnzusatz und Versorgungsleistungen in Höhe 


von aus den Dienstleisterkosten in Position 1.2.2.5 in die Lohnkosten in 


Position 1.2.1 umgebucht. 


Bel den in der Tabelle dargestellten Kostenpositionen mit einer Gesamtsumme von 

wurde vom Netzbetreiber keine Betriebs- oder Tarifvereinbarung angege­

ben. Insofern geht die Beschlusskammer davon aus, dass es sich dabei nicht um 

Kosten handelt, die auf einer solchen Vereinbarung beruhen. Vielmehr macht der 

Netzbetreiber Kosten geltend, die einseitig gewährt werden (z.B. durch Untemeh­
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rnensrichtfinie) und jederzeit wieder entzogen werden k6nnen, da ein arbeitsrechtli­

cher Anspruch auf Gewährung der Leistung nicht besteht Derartige Kosten unterfal­

len nicht dem Anwendungsbereich von § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV, da hierdurch nur 

kollektivarbeitsrechtliche Vereinbarungen geschützt werden. 

Bel den Beratungskosten für ein Gutachten zur Bewertung der AJterstellzeitverpftich­

tungen in Höhe von ~andelt es sich zwar um Aufwendung zur Vorbereitung 

der Lelstungserstellung. Die Kosten sind allerdings keine direkten Kosten der Zusatz­

leistung nach § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV. Insofern sind diese Kosten nicht als dauer­

haft nicht beeinflussbar anzuerkennen. 
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10. Betriebs- und Persona!ratstätigkelt CS. 1 Nr. 10> 


Kosten der Im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Persona!ratstat:igkeit 


sind gemäß§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan­


teile. 


Aufgrund der Überleitung von Mitarbeitern des Dienstleiters Badenova AG in die 

Netzgesellschaft wurden insgesamt Kosten der Im gesetzlichen Rahmen ausgeübten 

Betriebs- und Personalratstätigkeit in Höhe v~ Materialkosten in die 

davon Position 1.1.a. gebucht. 

Bei den Kostenpositionen Werbung und Bewirtung handelt es sich nach Ansicht der 

Beschlusskammer nicht um Kosten'for den effizienten Netzbetrieb. Insofern ist diese 

Position in Höhe von in Sum~. nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

anzurechnen. 

11. Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und Betriebskinder­


taaesstätten CS. 1 Nr. 11l 


Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung Im Unternehmen und von Betriebs­


kindertagesstatten für Kinder der Im Netzbereich beschäftigten Betriebsangehörigen 


sind nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 11 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenantei­


le. 


Aufgrund der Überleitung von Mitarbeitern des Dienstleiters Badenova AG in die 

Netzgesellschaft wurden insgesamt Kosten der Berufsausbildung und Weiterbildung 

im Unternehmen und von Betriebskindertagesstltten fQr Kinder in Höhe von 

E in die davon Positionen 1.1.b. und ~ ..1.c. gebucht. 

Bei dem angegebenen 20 % Aufschlag für sonstige Leistungen Im Rahmen der Aus­

und Weiterbildung handelt es sich m11ch Auffassung der Beschlusskammer um all­

gemeine Verwaltungskosten. Die Tatsache, dass hier eine pauschale Schlüssefung 

vorgenommen wurde, rechtfertigt nicbt die Anrechnung als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 s.1 Nr. 11. Insofern wurden die hier angesetzten 

~ nicht als dauerhaft nicht beei~flussbare Kosten anerkannt 

­
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12. Pauschalierter Investitionszuschlag nach§ 25 AReaV CS. 1 Nr. 12) 


Gern. § 34 Abs. 4 ARegV ist der pauschalierte Investitionszuschlag gem. § 25 


ARegV nur bis zum 31.12.2013 anzuwenden und Ist insofern nicht mehr relevant fQr 


die zweite Regulierungsperiode (Strom). 


13. Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschossen (S. 1 

Nr. 13l 

Auflösungen von Netzanschlusskostenbeiträgen und Bau~stenzuschOssen nach § 9 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. Satz 2 StromNEV sind als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile gem. § 11Abs. 2 Nr. 13 ARegV zu berücksichtigen. 

14. Ausgleichsmechanismus nach§ 2 Abs. 4 Eneraieleitungsausbaugesetz CS. 1 Nr . 

.lil 
Die Kosten aus dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

sind als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach § 11 Abs. 2 Nr. 14 ARegV zu 

berücksichtigen. 

• „ 
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8. Vergleichbarkeltsrechnung 

Die Kapitalkosten sollen gemäß§ 14 Abs.1 Nr. 3 S. 1 ARegV zur DurchfQhrung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge­

währ1elstet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch 

unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprak­

tiken entstehen können. Die Beschlusskammer hat die Angaben des Netzbetreibers 

zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten akzeptiert. 

Die Kapitalkosten umfassen gemaß § 14 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 ARegV die Fremdkapital· 

zinsen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorische Abschreibungen gemäß§ 6 

StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV. 

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 

3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeltsrechnung zur Ermittlung von Kapitalkos­

tenannuitlten durchzufllhren. Die Standardisierung der Kapitalkosten stellt sicher, 

dass die Durchführung effizienter Ersatzinvestitionen nicht zu einer verschlechterten 

Effizienzbewertung des Netzbetreibers fOhrt. 

Die Kapltalkostenannuitlt wird fQr jede Anlagengruppe der Anlage 1 der StromNEV 

mit Hilfe des Annuitätenfaktors wie folgt gebildet: 

An, = AnnultlJt der Anlsgengroppe i 

TNWi = T8(}9sneuwert der 

Anlagengruppe J 


Q 	 ::: 1 +Zinssatz 

n, :: 	 Nutzungsdauer der Anlagen
groppei 

­
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Die Summe der Annuitäten aller Anlagengruppen und die standardisierte Verzinsung 

der von diesen Annuitäten nicht erfassten, aber zu verzinsenden BJJanzwerte bilden 

die standardisierten Kapitalkosten gemaß § 14 Abs. 1 Nr. 31. V. m. Abs. 2 ARegV. 

Durch die Kostenannuitäten 'Narden die Abschreibungen und die Verzinsung des 

Sachanlagevermögens standardisiert. Neben der Verzinsung des Sachanlagever­

mögens sieht § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV auch die Verzinsung weiterer Bilanzwerte 

vor. Diese Verzinsung wird von den AnnuftAten nicht erfasst. Die Kapitalkosten hier­

für werden bertlcksichtigt, indem die Bilanzwerte mit dem gewichteten Zinssatz mul­

tipliziert werden. Hinsichtlich des Zinssatzes findet insoweit auch§ 14 Abs. 2 ARegV 

Anwendung. Einer besonderen Berücksichtigung des Abzugskapitals bedarf es nicht, 

da im Rahmen der Standardisierungsrechnung hierfOr ein Pauschalansatz In der 

Form des gewichteten Zinssatzes herangezogen wird. 

Die Vergleichbarkeitsrechnung hat gemaß § 14 Abs. 2 S. 1 ARegV auf Grundlage 

der Tagesneuwerte (TNW) des Anlagevennögens des Netzbetreibers zu erfolgen. 

Zur Berechnung der TNW wurden die im Rahmen der Bestimmung des Ausgangsni­

veaus nach§ 6 Abs. 1 ARegV für die zweite Regulierungsperiode zu Grunde geleg­

ten historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) und die Jndexreihen 

gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a StromNEV verwendet. 

Für die Ermittlung von einheitlichen Nutzungsdauern für jede Anlagengruppe sind 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 ARegV die unteren Werte der betrlebsgewöhnlichen Nut­

zungsdauern in Anlage 1 der StromNEV zu verwenden. Der zu verwendende Zins­

satz bestimmt sich gemlß § 14 Abs. 2 S. 3 ARegV als gewichteter Mittelwert aus 

Eigenkapitalzinssatz und Fremdkapitalzinssatz, wobei der Eigenkapltalzinssatz mit 

40 Prozent und der Fremdkapitalzinssatz mit 60 Prozent zu gewichten ist. Von den 

60 Prozent des Fremdkapitalzinssatzes entfaUen gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 

Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. 

Für das Eigenkapital sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 5 ARegV die nach § 7 Abs. 6 

StromNEV für Neuanlagen geltenden EigenkapitalzinssAtze anzusetzen. Es wurde 

der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,05 Prozent gemäß § 7 Abs. 6 

StromNEV für alle Anlagen zu Grunde gelegt, da es Sinn und Zweck der Vergleich­

barkeitsrechnung ist von der spezifischen Investitionshistorie des einzelnen Netzbe­

treibers zu abstrahieren. 

Für das verzinsliche Fremdkapital richtet sich die Verzinsung gemäß§ 14 Abs. 2 S. 6 

ARegV nach dem auf die letzen zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 
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Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest­

verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Die nachstehende Tabelle stellt 

die entsprechenden Jahresdurchschnittsvverte seit 1999 dar. 

Tabelle 1: Umlaufrendlte festverzinslicher Wertpapiere lnllndlscher Emittenten 

Jahr Umlaufrendlte 1'%1 10-:lahres-Mlttel 1%1 
1999 43 
2000 S,4 
2001 4,8 
2002 4,7 
2003 3,7 
2004 3,7 
2005 3,1 
2006 3,8 
2007 4,3 
2008 4,2 
2009 3,2 4,08 
2010 2.5 3,80 
2011 2,6 3,58 

Quelle: Kapltalmarktstatlatlk der Deutachan Bunde&ban~ 

FOr den hier relevanten Zeltraum 2002 bis 2011 leitet sich hieraus fQr die genannten 

festverzinslichen Papiere eine durchschnittliche Rendite wn 3,58 % ab. 

Der Eigenkapital- und der Fremdkapitalzinssatz sind gemäß § 14 Abs. 2 S. 7 ARegV 

um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch­

schnitt der Preisänderungsrate nach dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlich­

ten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. 

Tabelle 2: Verbraucherprelsgesamtindex filr Deutschland (Jahreswerte) 

Jahr Index Verlnderunasrate 10-Jahres-Mltlel I'%1
1999 845 
2000 85,7 0014
2001 874 0020
2002 88,6 0014 
2003 89.6 0 011 
2004 91.0 0,016
2005 92.5 0.016 
2006 93.9 0,015
2007 96.1 0023 
2008 986 0026
2009 98 9 0003
2010 100,0 0 011 
2011 102,1 0,021 1.57

Quelle: StatJstlschea Bundesamt • 
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In Tabelle 2 sind die entsprechenden Werte seit dem Jahr 1999 dargestellt Hieraus 

leitet sich für den Verbraucherpreisgesamtindex für den relevanten Zeitraum 2002 

bis 2011 ein durchschnittlicher Wert von 1,57 % ab. Die Ermäßigung der Zinssä1ze 

erfolgt anhand der nachstehenden Formel: 

Zins =Zins - VPI 
nal -· 

Daraus folgt ein Wert für den realen Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins real) in Hohe von 

7,48 % und für den realen Fremdkapitalzinssatz (FK-Zins reai) ein Wert von 2,01 %. 

Der zu verwendende Zinssatz (Zins M1tte1) bestimmt sich gemlß § 14 Abs. 2 S. 3 

ARegV als gewichteter Mfttalwert aus Elgenkapitalzlnssatz und Fremdkapitalzins­

satz, wobei der Eigenkapitalzlnssatz mit 40 Prozent und der Fremdkapitalzlnssatz mit 

60 Prozent zu gewichten ist. Von den 60 Prozent des Fremdkapltalzinssatzes entfal­

len gemäß § 14 Abs. 2 S. 4 ARegV 25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdka

pital. 

Der gewichtete Zinssatz wird nach folgender Formel ennlttelt: 

Zins 11111e1 =40 % * EK-Zlns re11 + 35 % • FK-Zins ru1 + 25 % * 0 

Hieraus ergibt sich ein gewichteter Zinssatz in Höhe von 3,70 %. 

9. Vergleichsparameter 

Die Vergleichsparameter gern.§ 13 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 AR.egV, die dem Effi­


zienzvergleich zu Grunde gelegt werden, sind in Anlage 7 aufgeführt. 


II. 


Aus den beigefügten Anlagen 1 bis 7 sind die Ergebnisse im Einzelnen ersichtlich. 

­
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